
BDEW-Stellungnahme Gas Wärme Preisbremse, 29. November 2022  

Text  Änderungsvorschlag BDEW Begründung  

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Preisbremsen für 

leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung 

weiterer Vorschriften 

   

Artikel 1  

Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebun-

denes Erdgas und Wärme (Erdgas-Wärme-Preisbremsenge-

setz – EWPBG) 

   

§ 1 Anwendungsbereich    

(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Gesetzes ist auf Netzent-

nahmen von leitungsgebundenem Erdgas und von Wärme an-

zuwenden, das oder die 

(1) Teil 2 Kapitel 1 und 2 dieses Ge-

setz ist vorbehaltlich einer Rechtsver-

ordnung nach [§ xx Nummer 1 oder 

Nummer 2] auf Netzentnahmen von 

leitungsgebundenem Erdgas Gas und 

von Wärme anzuwenden, das 

Auch eine Klarstellung in der Geset-

zesbegründe könnte diese Unsicher-

heit beheben. 

Das Anknüpfen an die Regeln der So-

forthilfe ist sinnvoll.  

Nicht ganz klar, ob Biogas umfasst ist – 

wie schon bei der Soforthilfe. Die Defi-

nitionen im EnWG sind andere, Biogas 

wäre von Erdgas nicht erfasst. Besser 

wäre es daher (auch im Sinne eines ein-

heitlichen Rechtsrahmens), abzustellen 

auf Gas i.S.d. EnWG. Auch in der Ver-

wendung anderer Begrifflichkeiten, e.g. 

Gaslieferant anstatt Erdgaslieferant, 

etc. 

 

1. nach dem 31. Dezember 2022 von mit leitungsgebun-

denem Erdgas belieferten Letztverbrauchern und Kunden von 

Wärme, für die nach Entlastungen nach den §§ 6, 7 und 14 

vorgesehen sind, oder 

   



 

 

2. nach dem 28. Februar 2023 von mit leitungsgebunde-

nem Erdgas belieferten Letztverbrauchern und Kunden von 

Wärme, für die Entlastungen nach den §§ 3 und 11vorgesehen 

sind, 

   

und vor dem 1. Januar 2024 im Bundesgebiet verbraucht 

wurde.  

   

(2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 

nach § 39 um den zeitlichen Anwendungsbereich von Kapitel 1 

und 2 bis zum Ablauf des 30. April 2024 verlängern. 

 Eine Verlängerung der Maßnahmen 

über den 30. April hinaus ist abzu-

lehnen, insbesondere wenn sie nicht 

unbedingt erforderlich sind. Daher ist 

die Änderung in Absatz 2 zu begrü-

ßen.  

Bis zum 31. Dezember 2023 sollte die 

Bundesrepublik Deutschland in der 

Lage sein, derartige Unterstützungs-

maßnahmen selbst durchzuführen 

und nicht Tausende Unternehmen, 

deren Aufgabe ist es die Energiever-

sorgung aufrechtzuerhalten und zu si-

chern, für die Umsetzung dieser staat-

lichen Aufgabe zu nutzen 

 

 

    

  



 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen    

[…]    

Teil 2 Entlastung der Letztverbraucher und Kunden     

Kapitel 1 Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas be-

lieferten Letztverbraucher 

   

§ 3 Entlastung der mit leitungsgebundenem Erdgas beliefer-

ten Letztverbraucher  

   

(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, dem von ihm am 

ersten Tag eines Kalendermonats mit leitungsgebundenem 

Erdgas belieferten, in Satz 3 bezeichneten Letztverbraucher im 

Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 

2023 für jeden Monat, in dem er diesem Letztverbraucher be-

liefert, einen nach § 8 ermittelten Entlastungsbetrag gutzu-

schreiben. Endet oder beginnt die Belieferung eines Letztver-

brauchers mit leitungsgebundenem Erdgas während eines 

Monats, so hat der Erdgaslieferant dem Letztverbraucher den 

Entlastungsbetrag für diesen Monat anteilig gutzuschreiben 

und in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen. Die Ver-

pflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 bestehen gegenüber ei-

nem mit leitungsgebundenem Erdgas belieferten Letztver-

braucher für jede seiner Entnahmestellen, sofern 

 (1) Jeder Erdgaslieferant ist ver-

pflichtet, dem von ihm am Ende des 

ersten Tages eines Kalendermonats 

mit leitungsgebundenem Erdgas be-

lieferten, in Satz 3 bezeichneten 

Letztverbraucher im Zeitraum vom 1. 

März 2023 bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2023 für jeden Monat, in 

dem er diesem Letztverbraucher be-

liefert, einen nach § 8 ermittelten 

Entlastungsbetrag zu gewähren gut-

zuschreiben. Endet oder beginnt die 

Belieferung eines Letztverbrauchers 

mit leitungsgebundenem Erdgas 

während eines Monats, so hat der 

Erdgaslieferant dem Letztverbrau-

cher den Entlastungsbetrag für die-

sen Monat anteilig zu gewähren 

Hier sollten die Begriffe mit der geplan-

ten Stromregelung harmonisiert wer-

den.  Die Änderung von Kalendermonat 

auf Monat ist zu begrüßen. 

Darüber hinaus sollten die Begriffe für 

Gas/Wärme und Strom vereinheitlicht 

werden. Im Strom wird das Wort „ge-

währen“ genutzt. Das Wort gutschrei-

ben könnte missverstanden und als 

Auszahlung gedeutet werden. Daher 

erscheint das Wort „gewähren“ sinn-

voller. 

 



 

 

gutzuschreiben und in der nächsten 

Rechnung zu berücksichtigen. Die 

Verpflichtungen nach den Sätzen 1 

und 2 bestehen gegenüber einem 

mit leitungsgebundenem Erdgas be-

lieferten Letztverbraucher für jede 

seiner Entnahmestellen, sofern 

 

1. der Jahresverbrauch an der Entnahmestelle 1 500 000 

Kilowattstunden pro Jahr nicht überschreitet; 

   

2. er das Erdgas, das über die Entnahmestelle geliefert 

wird, weit überwiegend im Zusammenhang mit der Vermie-

tung von Wohnraum oder als Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes bezieht; 

   

3. er eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabilita-

tionseinrichtung oder Kindertagesstätte, eine andere Einrich-

tung der Kinder- und Jugendhilfe oder Altenhilfe ist, die im 

Aufgabenbereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen 

erbringen oder; 

   

4. er eine Einrichtung der medizinischen Rehabilitation, 

eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation, eine Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen oder ein anderer Leistungs-

anbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach 

Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezem-

ber 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 13 des 

   



 

 

Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I, S. 959) geändert worden 

ist, ist. 

5. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 bestehen 

nicht, sofern der Letztverbraucher ein zugelassenes Kran-

kenhaus ist. Ferner besteht die Verpflichtung nach den Sät-

zen 1 und 2 nicht, soweit der Letztverbraucher leitungsge-

bundenes Erdgas für den kommerziellen Betrieb von 

Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen bezieht. Letztver-

braucher, die eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung nach 

§ 2 Nummern 13 und 14 des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-

zes betreiben, sind von Satz 5 ausgenommen. Die Entlas-

tung von Letztverbrauchern, denen gegenüber die Ver-

pflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht bestehen, er-

folgt nach Maßgabe der §§ 6 und 7. 

   

(2) Ein Letztverbraucher, der im Wege einer registrieren-

den Leistungsmessung mit leitungsgebundenem Erdgas belie-

fert wird und gegenüber dem nach Absatz 1 Satz 3 eine Ver-

pflichtung des Erdgaslieferanten besteht, muss seinem Erdgas-

lieferanten zur Klärung seiner Anspruchsberechtigung nach 

Absatz 1 in Textform mitteilen, dass die Voraussetzungen hier-

für vorliegen. Eine Mitteilung nach Satz 1 ist entbehrlich, wenn 

ein Letztverbraucher seinem Erdgaslieferanten bereits eine 

Mitteilung nach § 2 Absatz 1 Satz 5 des Erdgas-Wärme-Sofort-

hilfegesetzes gemacht hat. Wechselt ein Letztverbraucher den 

Erdgaslieferanten, hat er seinem neuen Erdgaslieferanten un-

verzüglich nach Vertragsschluss unter Vorlage geeigneter 

(2) Ein Letztverbraucher, der im 

Wege einer registrierenden Leis-

tungsmessung mit leitungsgebunde-

nem Erdgas beliefert wird und ge-

genüber dem nach Absatz 1 Satz 1 

eine Verpflichtung des Erdgasliefe-

ranten besteht, muss seinem Erdgas-

lieferanten bis zum 15. Februar 2023 

zur Klärung seiner Anspruchsberech-

tigung nach Absatz 1 in Textform mit-

teilen, dass die Voraussetzungen 

hierfür vorliegen. Eine Mitteilung 

nach Satz 1 ist entbehrlich, wenn ein 

Es sollte klargestellt werden, dass die 

Erklärung, soweit sie erforderlich ist, 

bis zum 15. Februar zu erfolgen hat, da-

mit die Lieferanten dies bei ihren An-

trägen berücksichtigen können. Etwas 

anderes gilt für neuen Anschlussnutzer 

ggf. mit neuen Entnahmestellen und 

bei Lieferantenwechseln. Die Mittei-

lung und damit die Berücksichtigung 

des Entlastungsbetrages kann dann für 

die nächstmögliche Abrechnung An-

wendung finden. 

 



 

 

Unterlagen die Voraussetzungen für eine Anspruchsberechti-

gung nach Absatz 1 mitzuteilen. 

Letztverbraucher seinem Erdgasliefe-

ranten bereits eine Mitteilung nach § 

2 Absatz 1 Satz 5 des Erdgas-Wärme-

Soforthilfegesetzes gemacht hat. 

Wechselt ein Letztverbraucher den 

Erdgaslieferanten oder wird die Be-

lieferung neu aufgenommen, hat er 

seinem neuen Erdgaslieferanten ab-

weichend von Satz 1 unverzüglich 

nach Vertragsschluss unter Vorlage 

geeigneter Unterlagen die Vorausset-

zungen für seine Anspruchsberechti-

gung mitzuteilen. Der Erdgaslieferant 

haftet nicht für fehlerhafte Angaben 

des Letztverbrauchers und ist auch 

nicht zur Überprüfung der Angaben 

verpflichtet. 

Die gleiche Regelung gilt für Letztver-

braucher nach § 6 für die diese Rege-

lung entsprechend Anwendung findet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bedarf außerdem einer Klarstellung, 

dass der Gaslieferant nicht für fehler-

hafte Angaben in der Eigenerklärung 

des Kunden haftet und auch nicht zur 

Überprüfung dieser Angaben verpflich-

tet ist 

 

(3) Der Erdgaslieferant ist verpflichtet, den auf einen Letzt-

verbraucher nach Absatz 1 entfallenden Entlastungsbetrag ab 

dem 1. März 2023 in einer der mit dem Letztverbraucher ver-

traglich vereinbarten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung 

unmittelbar und gleichmäßig zu berücksichtigen. Eine Senkung 

(3) Der Erdgaslieferant ist verpflich-

tet, den auf einen Letztverbraucher 

nach Absatz 1 entfallenden Entlas-

tungsbetrag ab dem 1. März 2023 in 

den mit dem Letztverbraucher 

Der Absatz regelt nicht die Fälle, in de-

nen eine monatliche Abrechnung er-

folgt und weder Abschläge noch Vo-

rauszahlungen vereinbart sind. Sinnvoll 

wäre auch die entsprechende Regelung 

 



 

 

der vertraglichen Abschlagszahlung oder Vorauszahlung auf ei-

nen Wert unter null Euro ist unzulässig. Der Erdgaslieferant ist 

verpflichtet, dem Letztverbraucher die ab dem 1. März 202§3 

vorgesehene Höhe der vertraglichen Abschlagszahlung oder 

Vorauszahlung soweit möglich bis zum Ablauf des 15. Februar 

2023 in jedem Fall jedoch vor dem 1. März 2023 in Textform 

mitzuteilen. Die Mitteilung nach Satz 3 hat insbesondere zu 

enthalten: 

vereinbarten Abschlags- oder Vo-

rauszahlungen unmittelbar und mög-

lichst gleichmäßig zu berücksichtigen. 

Wenn zwischen Letztverbraucher 

und dem Erdgaslieferanten keine Ab-

schläge vertraglich vereinbart sind, 

ist der Entlastungsbetrag mit der ers-

ten Rechnung des Erdgaslieferanten 

nach den §§ 40 bis 40c des Energie-

wirtschaftsgesetzes zu verrechnen, 

deren Abrechnungszeit-raum den 

Monat, für den die Entlastung ge-

währt wird, umfasst. Der Erdgasliefe-

rant ist verpflichtet, dem Letztver-

braucher die ab dem 1. März 2023 

vorgesehene Höhe der vertraglichen 

Abschlagszahlung oder Vorauszah-

lung bis zum Ablauf des 15. Februar 

2023 in Textform mitzuteilen. Die 

Mitteilung nach Satz 23 hat insbeson-

dere zu enthalten: 

im Strombereich zurückzugreifen. Au-

ßerdem sollten die Abschläge möglichst 

gleichmäßig verteilt sein. So könnte 

ggf. der Märzabschlag anders ausfallen 

als die verbleibenden Abschläge zur 

Umsetzung der zusätzlichen Entlastung 

für die Monate Januar und Februar. 

Vorauszahlung herausstreichen da der 

Fokus auf Abschlagszahlung und Kun-

den mit Standardlastprofil liegt. 

Die Mitteilungspflichten sind überflüs-

sig, weil die Letztverbraucher über die 

neuen Abschlagspläne auch ohne diese 

Regelung informiert werden müssen 

und in diesem Zuge weitere Informatio-

nen übermittelt werden können. So 

bleibt den Lieferanten die Flexibilität, 

die Anpassungen zeitlich zu entzerren 

als bei einer starren Frist. 

 

1. die bisherige und die nach Berücksichtigung des Entlas-

tungsbetrags künftige Höhe der vertraglichen Abschlagszah-

lung oder Vorauszahlung, 

Streichen    



 

 

2. den aktuell vereinbarten Brutto-Arbeitspreis, den 

Brutto-Grundpreis und den nach § 9 Absatz 2 geltenden Refe-

renzpreis, sowie 

Streichen Die Angaben im Abschlagsplan müssen 

stark vereinfacht werden. Mit den ge-

forderten Angaben (alter und neuer 

Abschlag, Preise, Preisanpassungsmög-

lichkeiten, Referenzpreis, individuelles 

Entlastungskontingent und Prognose 

der Höhe des Entlastungskontingent) 

muss das Formular Abschlagsplan um-

fassend neu programmiert werden.  

 

3. die Höhe des Entlastungskontingents nach § 10 Absatz 

1, die Höhe des Entlastungsbetrags und dessen Verteilung auf 

die vertraglichen Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen 

Streichen   

[…]    

1. Für Entnahmestellen, die der Erzeugung, Umwandlung 

oder Verteilung von Energie dienen, sofern die Entlastungs-

summe des Unternehmens über 2 Millionen Euro liegt oder 

 Streichen Es ist nicht sachgerecht, diese Netzent-

nahmestellen von Ansprüchen auszu-

schließen. Die beihilferechtliche Be-

gründung des Gesetzentwurfs über-

zeugt nicht, da der Temporary Crisis 

Framework dies nicht verlangt. Eine 

sachliche Begründung fehlt und stellt 

zB Netzbetreiber erheblich schlechter. 

Auch EVU müssen mit hohen Energie-

kosten für ihren eigenen Bedarf umge-

hen. 

 

[…]    



 

 

Wenn ein Letztverbraucher die Voraussetzungen nach Satz 1 

Nummer 1 oder 2 erfüllt, muss er dies seinem Erdgaslieferan-

ten unverzüglich vor der Inanspruchnahme eines Entlastungs-

betrags mitteilen. 

 

Teilt der Letztverbraucher dem Gas-

lieferanten die für die Anspruchsbe-

rechtigung erforderlichen Angaben 

nicht mit oder macht er falsche An-

gaben, ist der Letztverbraucher ver-

pflichtet, den an ihn vom Gasliefe-

ranten ausgezahlten Entlastungsbe-

trag an die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau zurückzuzahlen. 

Es liegt in der Verantwortung des Letzt-

verbrauchers, dass er die gesetzlichen 

Vorgaben erfüllt. Würde er die Entlas-

tung annehmen, wäre dies strafrecht-

lich als Subventionsbetrug zu werten. 

Das EVU kann die Überprüfung nicht 

vornehmen. Auch die Möglichkeit einer 

Opt-out Meldung durch den Lieferan-

ten (Abmeldung von der Preisbremse) 

sollte in Betracht gezogen werden. 

Das Risiko von Falschangaben der Kun-

den hinsichtlich der Berechtigung zum 

Erhalt des Entlastungsbetrages sowie 

das des Zahlungsausfalls des Kunden 

darf nicht den Lieferanten aufgebürdet 

werden, sondern muss vom Staat ge-

tragen werden. Der Staat muss auch 

Rückforderungen abwickeln. 

 

§ 4 Vorgaben zur Gestaltung von Erdgaslieferverträgen; In-

formationspflichten der Erdgaslieferanten 

   

(1) Der Erdgaslieferant darf für eine Entnahmestelle eines 

von ihm belieferten Letztverbrauchers für die Monate, in de-

nen der Letztverbraucher eine Entlastung nach§ 3 Absatz 1 er-

hält, nur einen Grundpreis in der Höhe des Grundpreises ver-

einbaren, den er auf Grund des Erdgasliefervertrages mit dem 

Letztverbraucher am 30. September 2022 verlangen konnte. 

Der Erdgaslieferant darf für eine Ent-
nahmestelle eines von ihm beliefer-
ten Letztverbrauchers nur einen 
Grundpreis in der Höhe des Grund-
preises vereinbaren, den er auf 
Grund des Erdgasliefervertrages mit 
dem Letztverbraucher am 31. 

 

Eine Änderung des Grundpreises ist 

u.U. auch aus anderen als den genann-

ten Gründen erforderlich (vertriebliche 

Fixkosten, Tarifvertragserhöhungen, 

gestiegene Risikokosten…).   

 



 

 

Ein anderer Grundpreis darf nur vereinbart werden, soweit 

sich nach dem 30. September 2022 die im Grundpreis enthal-

tenen Netzentgelte, Entgelte für den Messstellenbetrieb und 

die Messung oder staatlich veranlassten Preisbestandteile ge-

ändert haben. Eine Vereinbarung über den Grundpreis ist un-

wirksam, soweit darin ein anderer Grundpreis vereinbart 

wurde als nach den Sätzen 1 und 2 vereinbart werden durfte. 

 

November 2022 verlangen konnte. 
Ein anderer Grundpreis darf nur ver-
einbart werden, soweit sich nach 
dem 1. Dezember 2022 die im 
Grundpreis enthaltenen Netzent-
gelte, Entgelte für den Messstellen-
betrieb und die Messung, signifikante 
Steigerungen von Vertriebskosten 
oder staatlich veranlassten Preisbe-
standteile geändert haben. Eine Ver-
einbarung über den Grundpreis ist in-
soweit unwirksam, als darin ein an-
derer Grundpreis vereinbart wurde 
als nach den Sätzen 1 und 2 verein-
bart werden durfte, oder die Ände-
rung des Grundpreises vor dem 25. 
November 2022 gegenüber den 
Letztverbrauchern angekündigt wor-
den ist.  

 

Viele Unternehmen haben zum 1.1.23 

die Grundpreis angepasst, u.a. wegen 

gestiegener Personalkosten.  

Messstellenbetrieb und Messung kön-

nen nicht mehr auseinanderfallen. Da-

her ist die Unterscheidung nicht sinn-

voll. 

Hier sollte insgesamt in der Systematik 

eine Anpassung an den Text der ent-

sprechenden Regelung in der Strom-

preisbremse in § 12 Abs. 1 erfolgen.  

(2) Der Erdgaslieferant darf im Zusammenhang mit einem 

Vertrag über die Belieferung eines Letztverbrauchers mit lei-

tungsgebundenem Erdgas, den er im Zeitraum vom … [einset-

zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2023 mit einem Letztverbraucher 

schließt weder unmittelbare noch mittelbare Vergünstigungen 

oder Zugaben gewähren, die insgesamt einen Wert von 50 

Euro pro Entnahmestelle des Letztverbrauchers, die der Erd-

gaslieferant beliefert, überschreiten. Ein Zuwiderhandeln stellt 

(2) Der Erdgaslieferant darf im 

Zusammenhang mit einem Vertrag 

über die Belieferung eines Letztver-

brauchers mit leitungsgebundenem 

Erdgas, den er im Zeitraum vom nach 

dem 31. Dezember 2022 [einsetzen: 

Datum des Inkrafttretens nach Arti-

kel 8 Absatz 1] bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2023  mit einem 

Die Regelung sollte möglichst identisch 

sein mit der Regelung im SPBG, vor al-

lem auch hinsichtlich des zeitlichen An-

wendungsbereiches. 

 



 

 

einen Rechtsbruch im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb dar. 

Letztverbraucher schließt, weder un-

mittelbare noch mittelbare Vergüns-

tigungen oder Zugaben gewähren, 

damit die Letztverbraucher einen Lie-

fervertrag über leitungsgebundenes 

Erdgas mit ihm abschließen oder von 

einem anderen Erdgaslieferanten zu 

ihm wechseln, die insgesamt einen 

Wert von 50 Euro pro Entnahme-

stelle des Letztverbrauchers, die der 

Erdgaslieferant beliefert, überschrei-

ten. Ein Zuwiderhandeln stellt einen 

Rechtsbruch im Sinne des § 3a des 

Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb dar.  

(3) Der Entlastungsbetrag Der Entlastungsbetrag nach § 8 

und § 5 Absatz 1 Satz 1 ist von dem Erdgaslieferanten auf sei-

nen Rechnungen an den Letztverbraucher nach den §§ 40 bis 

40c des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend § 40 Absatz 

3 des Energiewirtschaftsgesetzes transparent als Kostenentlas-

tung auszuweisen. 

   

(4) Der Erdgaslieferant hat bis zum Ablauf des 31. Januar 2023 

auf seiner Internetseite allgemein über die Entlastung nach § 3 

Absatz 1 und § 5 Absatz 1 zu informieren. Die Informationen 

müssen einfach auffindbar und verständlich sein, einen Hin-

weis auf den kostenmindernden Nutzen von Energieeinspa-

rungen enthalten und darauf hinweisen, dass die Entlastung 

   



 

 

aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Schließt der Erdgaslie-

ferant mit einem bisher nicht von ihm belieferten Letztver-

braucher einen Liefervertrag über leitungsgebundenes Erdgas 

ab oder erhöht er seine Preise, so ist er verpflichtet, dem 

Letztverbraucher die Informationen nach den Sätzen 1 und 2 

in Textform zu übermitteln. Weitere Informationspflichten, 

insbesondere die nach § 5 Absatz 2 und 3 der Gasgrundversor-

gungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. 2391, 2396), 

die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 2022 

(BGBl. I S. 1214) geändert worden ist, und § 41 Absatz 5 des 

Energiewirtschaftsgesetzes bestehen nicht. 

(5) Im Fall eines Lieferantenwechsels ist der bisherige Erd-

gaslieferant verpflichtet, dem Letztverbraucher in der Schluss-

rechnung mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag er zuguns-

ten der Entnahmestelle des Letztverbrauchers berücksichtigt 

hat und auf welchem prognostizierten Jahresverbrauch die Be-

rechnung dieses Entlastungsbetrags beruht. Wenn dem neuen 

Erdgaslieferanten die Informationen nach Satz 1 nicht vorlie-

gen, hat er als Grundlage zur Ermittlung des Entlastungsbe-

trags die Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers für die 

Entnahmestelle seines Letztverbrauchers zugrunde zu legen. 

 Die Übermittlung dieser Informationen 

kann nicht automatisiert erfolgen. Eine 

Automatisierung erscheint in dem ge-

geben Zeitrahmen nicht möglich. 

 Wichtig wäre hier, dass für das Kontin-

gent und die Entlastungsbeträge soweit 

wie möglich insbesondere bei monatli-

cher Abrechnung auf den tatsächlichen 

Verbrauch anstatt historische Referenz-

zeiträume (Kalenderjahr 2021 ) abge-

stellt wird. Diese Daten sind in den Sys-

temen und werden automatisiert über-

mittelt.  

 

 



 

 

[…]    

(8) Absatz 1 ist ab dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 

nach Artikel 8 Absatz 1] auch auf Verträge anzuwenden, die 

vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 8 

Absatz 1] geschlossen wurden. 

(8) Absatz 1 und Absatz 2 sind auf 

Verträge anzuwenden, die nach dem 

… [einsetzen: Datum des Inkrafttre-

tens nach Artikel 8 Absatz 1] ge-

schlossen wurden. Preisänderungen, 

die vor dem 25. November 2022 ge-

genüber den Letztverbrauchern an-

gekündigt worden ist. 

Nach der Übergangsfrist gelten die Re-

gelungen ab Inkrafttreten des Gesetzes 

(voraussichtlich Ende Dezember) auch 

für Verträge, die vor Inkrafttreten ge-

schlossen wurde. Die Regelung führt 

also zu Rückwirkungen auf bestehende 

Verträge mit den o.g. Folgen und sollte 

daher nur für zukünftige Verträge gel-

ten. 

Hier sollte zeitlich die gleich Grenze wie 

im SPBG gezogen werden. 

Missbrauch in der Preisgestaltung von 

Bestandverträgen wird durch das Miss-

brauchsverbot nach § 27 hinlänglich 

Sorge getragen.  

 

§ 5 Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf 

die Monate Januar und Februar 2023 

   

 Vorbemerkung: 

Der Einbezug der Monate Januar und Februar stellt die Unternehmen vor zu-

sätzliche Herausforderungen, die die Komplexität der Umsetzung massiv erhö-

hen. Die Umsetzungsmöglichkeiten-/varianten sind systemseitig nicht bzw. nur 

mit unangemessen hohem Aufwand umsetzbar. Hier müssen bei der Abwick-

lung Prioritäten gesetzt werden. Eine Pauschalentlastung in Höhe eines 

 



 

 

Abschlags hatte die Energiewirtschaft schon zuvor als umsetzbar angesehen. 

Diese Einschätzung gilt nach wie vor.  

(1) Für Letztverbraucher nach § 3 Absatz 1 Satz 3, die in 

den Monaten Januar und Februar 2023 mit leitungsgebunde-

nem Erdgas beliefert wurden, ist von dem Erdgaslieferanten 

der sie am 1. März 2023 mit leitungsgebundenem Erdgas be-

liefert, zusätzlich zu den Entlastungen nach § 3 für die Monate 

Januar und Februar 2023 jeweils der für den Monat März 2023 

nach § 8 Absatz 1 bis 3 ermittelte Entlastungsbetrag zu be-

rücksichtigen. Eine nachträgliche Korrektur von Rechnungen, 

die der Erdgaslieferant dem Letztverbraucher für die Monate 

Januar oder Februar 2023 gestellt hat, hat nicht zu erfolgen. 

   

(2) Bei einer vertraglichen Abschlagszahlung oder Voraus-

zahlung für den Monat März 2023 kann die Berücksichtigung 

der Entlastungen für die Monate Januar und Februar 2023 

nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass der Erdgaslieferant 

 siehe Anmerkungen zu § 5 (1), gilt für 

Unterpunkte 1-6 gleichermaßen 

 

1. die vertragliche Abschlagszahlung oder Vorauszahlung 

für den Monat März 2023 zusätzlich um die auf die Monate Ja-

nuar und Februar 2023 entfallenden Entlastungsbeträge redu-

ziert und in dem Fall, dass die Summe der Entlastungsbeträge 

für die Monate Januar und Februar 2023 die vertragliche Ab-

schlagszahlung oder Vorauszahlung für den Monat März 2023 

übersteigt, den verbleibenden Entlastungsbetrag in der nächs-

ten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschafts-

gesetzes verrechnet, 

   



 

 

2. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für 

den Monat März 2023 nicht auslöst und eine Differenz zwi-

schen der ausgesetzten Abschlagszahlung oder Vorauszahlung 

und dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in der 

nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirt-

schaftsgesetzes ausgleicht, 

   

3. die auf die Monate Januar oder Februar 2023 entfallen-

den Entlastungsbeträge abweichend von § 4 Absatz 6 mit be-

stehenden Forderungen aus seinem Vertragsverhältnis mit 

dem Letztverbraucher verrechnet, 

   

4. dem Letztverbraucher eine von diesem für die Monate 

Januar oder Februar 2023 er-brachte Abschlagszahlung oder 

Vorauszahlung unverzüglich zurücküberweist und eine Diffe-

renz zwischen erbrachter Abschlagszahlung oder Vorauszah-

lung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in 

der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energie-

wirtschaftsgesetzes ausgleicht, 

   

5. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für 

die Monate Januar oder Februar 2023 nicht auslöst und eine 

Differenz zwischen ausgesetzter Abschlags- oder Voraus-zah-

lung sowie dem Entlastungsbetrag nach § 8 Absatz 1 bis 3 in 

der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des Energie-

wirtschaftsgesetzes ausgleicht, oder 

   

6. eine vom Letztverbraucher selbst veranlasste Zahlung 

im Zuge der nächsten Rechnung nach den §§ 40 bis 40c des 

Energiewirtschaftsgesetzes verrechnet. 

   



 

 

Ist vertraglich keine Abschlagszahlung oder Vorauszahlung 

vereinbart, ist der auf die Monate Januar und Februar 2023 

entfallende Entlastungsbetrag mit der nächsten Rechnung 

nach den §§ 40 bis 40c des Energiewirtschaftsgesetzes auszu-

gleichen. 

   

§ 6 Entlastung weiterer, mit leitungsgebundenem Erdgas be-

lieferter Letztverbraucher 

   

 Vorbemerkung: Es muss auf unnötige Vorabinformationen der Lieferanten an 

die Letztverbraucher verzichtet werden, die nicht geleistet werden können, 

wenn das Gesetz nach bisherigem Zeitplan erst Ende Dezember 2022 in Kraft 

treten sollte. 

 

(1) Jeder Erdgaslieferant ist verpflichtet, dem von ihm am 

ersten Tag eines Kalendermonats mit leitungsgebundenem 

Erdgas belieferten, in Satz 2 bezeichneten Letztverbraucher, 

dem gegenüber er nicht bereits nach § 3 zur Entlastung ver-

pflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 2023 für jeden Kalendermonat einen nach § 

8 ermittelten Entlastungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder 

beginnt die Belieferung eines Letztverbrauchers mit leitungs-

gebundenem Erdgas während eines Kalendermonats, hat der 

jeweilige Erdgaslieferant dem Letztverbraucher den Entlas-

tungsbetrag für diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben 

und in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen. Der Erdgas-

lieferant hat den Entlastungsbetrag in der Rechnung transpa-

rent als Kostenentlastung auszuweisen. Die Verpflichtung nach 

den Sätzen 1 und 2 besteht gegenüber mit 

 Die Berücksichtigung des Entlastungs-

beitrag muss im Rahmen der Rech-

nungsstellung für das mit dem Endkun-

den vereinbarten Abrechnungsintervall 

erfolgen. Oft ist/sind erst nach dem 

vereinbarten Abrechnungsintervall die 

vereinbarten Arbeitspreis(e) gem. § 9 

Abs. 1 bekannt. Eine alleinige Berück-

sichtigung auf Basis von Kalendermona-

ten ist problematisch, wenn das bishe-

rige vereinbarte Abrechnungsintervall 

von einem Kalendermonat abweichend 

ist. 

 

 



 

 

leitungsgebundenem Erdgas belieferten Entnahmestellen von 

Letztverbrauchern, 

1. die im Wege einer registrierenden Leistungsmessung belie-

fert werden, wenn deren Jahresverbrauch mehr als 1 500 

000 Kilowattstunden beträgt, und keinen Anspruch auf 

eine Entlastung nach § 3 Absatz 1 haben oder 

   

2. die ein zugelassenes Krankenhaus sind 2. die ein zugelassenes Krankenhaus 

ist und sich angemeldet haben 

Krankenhäuser müssen sich zwingend 

bei Lieferanten zur Teilnahme nach § 6 

fristgerecht nach § 3 Absatz 2, der ent-

sprechend anzuwenden ist, anmelden. 

Spätere Anmeldungen gelten erst für 

den Folgemonat. 

 

 

Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 besteht nicht, so-

weit der Letztverbraucher leitungsgebundenes Erdgas für den 

kommerziellen Betrieb von Strom- und Wärmeerzeugungsan-

lagen bezieht. Letztverbraucher, die eine Anlage zur Kraft-

Wärme-Kopplung nach § 2 Nummern 13 und 14 des Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben, sind von Satz 4 ausge-

nommen 

   

(2) § 3 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. § 3 Absatz 32, 4 bis 5 ist entspre-

chend anzuwenden. 

Eine Anwendung des § 3 Abs. 3 ist für 

Letztverbraucher nach § 6 nur bei Fest-

preisverträgen möglich. Bei Kunden 

ohne Festpreisverträge ist der Beschaf-

fungspreis erst nach dem vereinbarten 

Lieferzeitraum bekannt. Die Vorgabe ist 

 



 

 

daher zu streichen. Darüber hinaus ist 

eine entsprechende Meldung an den 

Lieferanten erforderlich. 

§ 7 Entlastung bei selbstbeschafften Erdgasmengen    

(1) Die §§ 3 bis 6 sind nicht anzuwenden auf Lieferungen 

von leitungsgebundenem Erdgas, die ein Letztverbraucher aus 

einem eigenen oder in seinem Auftrag von einem Dritten be-

triebenen Bilanzkreis bezieht und die von ihm selbst oder von 

mit ihm verbundenen Unternehmen verbraucht werden. 

(1) Die §§ 3 bis 6 sind nicht anzu-

wenden auf Lieferungen von lei-

tungsgebundenem Erdgas, die ein 

Letztverbraucher in einen eigenen Bi-

lanzkreis einspeist und die von ihm 

selbst oder mit ihm verbundenen Un-

ternehmen verbraucht werden, 

wenn der Letztverbraucher 

1. in einen eigenen Bilanzkreis ein-

speist  

2. auf der Grundlage von Verträgen 

beliefert wird, für die Absicherungs-

geschäfte für den zeitlichen Anwen-

dungsbereich gemäß § 1 getätigt 

worden sind oder werden,  

3. wenn die zugrunde liegenden Lie-

ferverträge zumindest teilweise indi-

ziert sind oder  

4. Betreiber von Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen ist. 

Der Anwendungsbereich von § 7 ist 

deutlich zu eng gefasst und muss aus-

geweitet werden. Der BDEW fordert 

eine Ausweitung des § 7 auf alle Situa-

tionen, die nicht von Standardprozes-

sen nach § 3 und insbesondere nach § 

6 abgedeckt werden können. 

Es gibt vielfältige Sondersituation, bei 

denen eine Umsetzung nach § 6 nicht 

möglich ist. Bspw.: Letztverbraucher, 

die zumindest teilweise Index-basiert 

bepreist werden, eigene Hedging-Ge-

schäfte durchführen (entweder über ei-

nen Lieferanten oder mit Dritten), die 

Gas aus mehreren Lieferverträgen be-

ziehen (Mehrlieferantenmodell etc.). 

Bei Mehrlieferantenmodell sind bspw. 

die Arbeitspreise der anderen Lieferan-

ten nicht bekannt. Ein Austausch von 

Preisinformationen würde wettbe-

werbliche und kartellrechtliche Implika-

tionen nach sich ziehen. 

 



 

 

 Sofern ein Letztverbraucher einen di-

rekten Antrags- und Erstattungsweg 

hinsichtlich eines ausgeweiteten § 7 

wählt, müssen alles Lieferanten früh-

zeitig informiert werden.  

(2) Ein Letztverbraucher, der leitungsgebundenes Erdgas aus 

Lieferungen im Sinne von Absatz 1 verbraucht, hat gegenüber 

der Bundesrepublik Deutschland einen Anspruch auf Erstat-

tung monatlicher Entlastungsbeträge nach § 8 Absatz 3 und 4 

sowie auf eine vierteljährliche Vorauszahlung auf diesen Er-

stattungsanspruch. Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, 

soweit der Letztverbraucher leitungsgebundenes Erdgas für 

den kommerziellen Betrieb von Strom- und Wärmeerzeu-

gungsanlagen bezieht. Die Ausnahme nach Satz 2 gilt nicht für 

Letztverbraucher, die eine KWK-Anlage nach § 2 Nummern 13 

und 14 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben, und 

leitungsgebundenes Erdgas nicht ausschließlich für den kom-

merziellen Betrieb der KWK-Anlage verwenden. 

(2) Ein Letztverbraucher, der leitungs-

gebundenes Erdgas aus Lieferungen 

im Sinne von Absatz 1 verbraucht, hat 

gegenüber der Bundesrepublik 

Deutschland einen Anspruch auf Er-

stattung monatlicher Entlastungsbe-

träge nach § 8 Absatz 3 und 4 sowie 

auf eine vierteljährliche Vorauszah-

lung auf diesen Erstattungsanspruch. 

Der Anspruch nach Satz 1 besteht 

nicht, soweit der Letztverbraucher lei-

tungsgebundenes Erdgas für den 

kommerziellen Betrieb von Strom- 

und Wärmeerzeugungsanlagen be-

zieht. Die Ausnahme nach Satz 2 gilt 

nicht für Letztverbraucher, die eine 

KWK-Anlage nach § 2 Nummern 13 

und 14 des Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetzes betreiben, und leitungsge-

bundenes Erdgas nicht ausschließlich 

für den kommerziellen Betrieb der 

KWK-Anlage verwenden, soweit es 

Es ist unklar, welche Preise zur Ermitt-

lung einer Vorauszahlung herangezo-

gen werden sollen. Die Kosten für die 

Eigenbeschaffung an den Spotmärkten 

stehen erst nach der Abrechnungsperi-

ode fest.  

Darüber hinaus sollten Industriekun-

den, welche im Rahmen einer Contrac-

ting-Lösung versorgt werden und letzt-

lich die Gaskosten durchgereicht be-

kommen nicht schlechter gestellt wer-

den als Eigenversorgungen. 

 



 

 

sich nicht um Contracting-Anlagen 

handelt, die überwiegend nur zur 

Energieversorgung von Industriekun-

den errichtet worden sind. 

[…]     

§ 8 Ermittlung des Entlastungsbetrags für leitungsgebunde-

nes Erdgas 

   

(1) Der monatliche Entlastungsbetrag ergibt sich für jede 

Entnahmestelle als Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 9 

und dem Entlastungskontingent nach § 10, gedeckelt durch 

die jeweils geltende Höchstgrenze nach § 18, und sodann ge-

teilt durch Zwölf. Wird der Letztverbraucher über mehrere 

Entnahmestellen beliefert, kann der Entlastungsbetrag von 

dem Letztverbraucher durch Erklärung gegenüber dem Liefe-

ranten anteilig auf seine Entnahme-stellen verteilt werden. 

(1) Der monatliche Entlastungs-

betrag ergibt sich für jede Entnahme-

stelle als Produkt aus dem Differenz-

betrag nach § 9 und dem Entlas-

tungskontingent nach § 10, gedeckelt 

durch die jeweils geltende Höchst-

grenze nach § 18, und sodann geteilt 

durch Zwölf. Wird der Letzt-verbrau-

cher über mehrere Entnahmestellen 

beliefert, kann der Entlastungsbetrag 

von dem Letztverbraucher durch Er-

klärung gegenüber dem Lieferanten 

anteilig auf seine Entnahme-stellen 

verteilt werden. 

Die Prüfung der Höchstgrenzen ist ext-

rem kompliziert, in den Systemen nicht 

umsetzbar. Vereinfachungen müssen 

geschaffen werden (siehe auch Anmer-

kungen zu Kapitel 3 und § 18) 

Eine Aufteilung von Entlastungsbeiträ-

gen auf mehrere Entnahmestellen ist 

nicht möglich. Eine anteilige Aufteilung 

nach Kundenwunsch ist in den Abrech-

nungssystemen der Energieversorger 

nicht umsetzbar. In jedem Fall muss 

dies ausgeschlossen sein, wenn die Ent-

nahmestellen nicht alle vom gleichen 

Lieferanten versorgt werden oder sich 

für die Entnahmestellen unterschiedli-

che Vertragspreise ergeben. 

In Bezug auf die beihilferechtlichen 

Höchstgrenzen vergrößert sich das Ri-

siko für zu viel gezahlte Entlastungen, 

 



 

 

die wieder rückabgewickelt werden 

müssen.  

Unklar ist, was passiert, wenn z.B. auf-

grund einer sehr hohen Einsparung der 

Entlastungsbetrag höher ist als die For-

derung des EVU. Dieser Fall ist nicht 

ausdrücklich geregelt. Sollte hier eine 

Auszahlung oder Gutschrift pro Entnah-

mestelle möglich sein, sollte dies aus-

drücklich aufgenommen und geregelt 

werden. 

(2) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der 

Rückforderung zu gewähren. Der Vorbehalt ist mit der Wert-

stellung des Ausgleichs der Abrechnung für das Kalenderjahr 

2023 nach § 20 erfüllt. Abweichend von Satz 1 besteht in den 

Fällen des § 29 Absatz 1 Satz 2 der Vorbehalt einer Rückforde-

rung nach § 29 Absatz 4 fort. 

(2) Der Entlastungsbetrag ist unter 

dem Vorbehalt der begründeten 

Rückforderung durch eine staatli-

che Stelle zu gewähren 

Das Risiko von Falschangaben der Kun-

den hinsichtlich der Berechtigung zum 

Erhalt des Entlastungsbetrages sowie 

das des Zahlungsausfalls des Kunden 

darf nicht den Lieferanten aufgebürdet 

werden, sondern muss vom Staat ge-

tragen werden. Der Staat muss auch 

Rückforderungen abwickeln. 

In § 30 Abs. 1 und 2 hat der Letztver-

braucher/Kunde entsprechende Nach-

weise einer Prüfbehörde vorzulegen. 

Dies sollte auch in allen anderen Fällen 

gelten, in denen der Kunde Nachweise 

über die Berechtigung des Entlastungs-

betrages zu erbringen hat. Diese sollten 

 



 

 

gegenüber der Prüfbehörde erbracht 

werden müssen und die Prüfbehörde 

sollte etwaige Rückforderungsansprü-

che gegenüber dem Kunden durchset-

zen und abwickeln, nicht jedoch die 

Versorger.     

(3) Für die Bestimmung des Entlastungsbetrags nach § 7 

Absatz 2 sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

Absatz 1 Satz 1 ist dabei mit den Maßgaben entsprechend an-

zuwenden, dass im Rahmen der Bestimmung des Differenzbe-

trages nach § 9 Absatz 1 anstelle des vereinbarten Arbeitsprei-

ses die durchschnittlichen Beschaffungskosten für das von 

dem Letztverbraucher in dem Kalendermonat verbrauchte 

Erdgas heranzuziehen sind. Von dem Entlastungsbetrag sind 

Erstattungen in Abzug zu bringen, die der Letztverbraucher für 

aus dem bezogenen Erdgas erzeugte Wärme erhält, die er als 

Wärmeversorgungsunternehmen an Kunden liefert. 

   

(4) Durchschnittliche Beschaffungskosten im Sinne des Ab-

satzes 3 Satz 2 sind im Fall des § 7 Absatz 2 der Betrag in Cent 

pro Kilowattstunde, der sich für einen Letztverbraucher aus 

der Summe der Gesamtbezugskosten aller Liefervereinbarun-

gen im Sinne von § 7 Absatz 1 für einen Liefermonat geteilt 

durch die insgesamt vom Letztverbraucher in dem betreffen-

den Kalendermonat über alle Entnahmestellen verbrauchten 

Kilowattstunden ergibt. Soweit der Letztverbraucher Finanz-

kontrakte ohne Lieferverpflichtung zur Absicherung seiner 

durchschnittlichen Beschaffungskosten abgeschlossen hat, 

 Auch im Rahmen des Anwendungsbe-

reichs des § 6 muss die Möglichkeit ge-

geben sein, bei der Gewährung der Ent-

lastungsansprüche auf die durch-

schnittlichen Beschaffungskosten im 

Abrechnungsintervall abzustellen. Dies 

gilt in besonderem Maße, wenn der 

vereinbarte Beschaffungspreis im 

 



 

 

sind diese bei der Ermittlung der Beschaffungskosten zu be-

rücksichtigen. Dabei sind auch solche Geschäfte zu berücksich-

tigen, die durch Gegengeschäfte aufgehoben werden. 

Abrechnungsintervall an bspw. Indizes 

und Sportmarktpreise gebunden ist. 

§ 8 Abs. 4 ist auf den Anwendungsbe-

reich des § 6 auszuweiten. 

§ 9 Differenzbetrag     

(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen Kalendermo-

nat aus der Differenz zwischen dem für die Belieferung der 

Entnahmestelle für den ersten Tag des Kalendermonats ver-

einbarten Arbeitspreis und dem Referenzpreis nach Absatz 2. 

Der Differenzbetrag nach Satz 1 beträgt null, sofern der Refe-

renzpreis nach Absatz 2 den Arbeitspreis nach Satz 1 über-

steigt. 

(1) Der Differenzbetrag ergibt 

sich für einen Liefermonat Kalender-

monat aus der Differenz zwischen 

dem für die Belieferung der Entnah-

mestelle für den ersten Tag des in 

diesem Liefermonat Kalendermonat 

vereinbarten Arbeitspreis und dem 

Referenzpreis nach Absatz 2. Der Dif-

ferenzbetrag nach Satz 1 beträgt null, 

sofern der Referenzpreis nach Absatz 

2 den Arbeitspreis nach Satz 1 über-

steigt. 

Die Regelung sollte nicht für den Kalen-

dermonat, sondern für den Liefermo-

nat gelten. Der Begriff Arbeitspreis 

spiegelt die unten genannten Bestand-

teile nicht fehlerfrei wider. Im Anwen-

dungsbereich des § 6 ist ggf. der ver-

einbarte Arbeitspreis nicht am ersten 

Tag es Kalendermonats, sondern erst 

nach der vereinbarten Abrechnungsin-

tervall bekannt (gilt insb. bei Verträgen 

mit Spotmarktbindung). Der verein-

barte Arbeitspreis im Anwendungsfall 

des § 6 sollte auf den Versorgeranteil 

nach § 3 Nr. 35a EnWG abstellen. 

 

(2) Der Referenzpreis für leitungsgebundenes Erdgas be-

trägt für Entnahmestellen von Letztverbrauchern, 

   

1. die einen Anspruch nach § 3 haben, 12 Cent pro Kilo-

wattstunde einschließlich Netzentgelten, Messstellenentgel-

ten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließ-

lich der Umsatzsteuer; 

1. die einen Anspruch nach § 3 

haben, 12 Cent pro Kilowattstunde 

einschließlich eines verbrauchsab-

hängigen Anteils der Netzentgelten, 

Messstellenentgelten und staatlich 

Es fehlen immer noch Regelungen 

dazu, welcher Preis für RLM gelten soll, 

die unter die Soforthilfe fallen. Mit RLM 

ist grundsätzlich kein All-Inklusive-Preis 

vereinbart. Daher ist die Deckelung auf 

 



 

 

veranlassten Preisbestandteilen ein-

schließlich Umsatzsteuer; 

12 Cent pro Kilowattstunden inklusive 

Netznutzungsentgelte etc. unpraktika-

bel. Ebenso ist § 9 Abs. 2 Nr. 2 unprak-

tikabel für Krankenhäuser, die SLP sind 

und daher einen All-inklusive-Preis ha-

ben. Hier ist dringend eine Sonderrege-

lung erforderlich. 

Messstellenentgelte sind i.d.R. nicht im 

Arbeits- sondern im Grundpreis abge-

bildet; also hier entbehrlich 

2. die einen Anspruch nach den §§ 6 oder 7 Absatz 2 ha-

ben, 7 Cent pro Kilowattstunde vor Netzentgelten, Messstel-

lenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen 

einschließlich der Umsatzsteuer. 

 Der vereinbarte Arbeitspreis sowie der 

Referenzpreis nach § 9 Abs. 2 Satz 2 

sollte im Anwendungsfall des § 6 auf 

den Versorgeranteil nach § 3 Nr. 35a 

EnWG abstellen. 

 

(3) Für jeden Letztverbraucher, der einen Entlastungsan-

spruch nach § 3 Absatz 1 hat, dessen Netzentgelte oder Mess-

stellenentgelte jedoch nicht durch seinen Erdgaslieferanten 

erhoben werden, reduziert sich der Referenzpreis gemäß Ab-

satz 2 Nummer 1 um die Höhe der Netz- oder Messstellenent-

gelte. Der Letztverbraucher mit einer Vereinbarung nach Satz 

1 hat den Erdgaslieferanten in Textform über seine Netzent-

gelte oder Messstellenentgelte bis zum 1. März 2023, oder, 

falls der Anspruch danach entsteht, unverzüglich zu informie-

ren. Liegen die Informationen nicht vor, berücksichtigen die 

(3) Für jeden Letztverbraucher, 

der einen Entlastungsanspruch nach 

§ 3 Absatz 1 hat, dessen Netzentgelte 

oder Mess-stellenentgelte jedoch 

nicht durch seinen Erdgaslieferanten 

erhoben werden, reduziert sich der 

Referenzpreis gemäß Absatz 2 Num-

mer 1 um die Höhe der Netz- oder 

Messstellenentgelte. Der Letztver-

braucher mit einer Vereinbarung 

nach Satz 1 hat den 

Eine Pauschalregelung ist grundsätzlich 

zu begrüßen, kann aber je nach Einzel-

fallbetrachtung erhebliche Diskussio-

nen mit Letztverbrauchern nach sich 

ziehen.  

Eine Berücksichtigung einer Mitteilung 

durch Letztverbraucher an seinen Liefe-

ranten ist extrem aufwändig, da dies ei-

nen weiteren nicht automatisierten 

Prozess darstellt, vor allem im Anwen-

dungsbereich nach § 3. Auch eine 

 



 

 

Erdgaslieferanten pauschaliert 0 Cent je Kilowattstunde für die 

Netzentgelte und Messstellenentgelte. 

Erdgaslieferanten in Textform über 

seine Netzentgelte oder Messstellen-

entgelte bis zum 1. März 2023, oder, 

falls der Anspruch danach entsteht, 

unverzüglich zu informieren. Liegen 

die Informationen nicht vor, berück-

sichtigen die Erdgaslieferanten pau-

schaliert 0 Cent je Kilowattstunde für 

die Netzentgelte und Messstellenent-

gelte. 

Berücksichtigung im Anwendungsfall 

nach § 6 bedeutet erheblichen Auf-

wand. 

Aufgrund der Jahresendabrechnung für 

die Netzentgelte durch den Netzbetrei-

ber, kann sich die ursprünglich vom 

Letztverbraucher gemachte Meldung 

zu Netzentgelten nachträglich noch 

einmal ändern. Es ist unklar, was dann 

gelten soll. 

Messentgelte sind in allen Varianten 

nicht Teil des gedeckelten Preises. 

 

§ 10 Entlastungskontingent     

(1) Der Entlastungsbetrag wird gewährt für ein Entlas-

tungskontingent in Kilowattstunden pro Kalenderjahr. Dieses 

Entlastungskontingent beträgt für Entnahmestellen von Letzt-

verbrauchern, 

   

1. die einen Anspruch nach § 3 Absatz 1 haben, 80 Pro-

zent des Jahresverbrauchs, den der Erdgaslieferant für die Ent-

nahmestelle im Monat September 2022 prognostiziert hat; da-

bei ist bei Letztverbrauchern, die im Wege einer registrieren-

den Leistungsmessung beliefert werden, die vom zuständigen 

Messstellenbetreiber gemessene Netzentnahme für den 

1.       die einen Anspruch nach § 3 

Absatz 1 haben, 80 Prozent des Jah-

resverbrauchs, den der Erdgasliefe-

rant für die Entnahmestelle im Mo-

nat September 2022 prognostiziert 

hat; dabei ist bei Letztverbrauchern, 

die im Wege einer registrierenden 

Die fehlende Deckungsgleichheit zwi-

schen Abrechnungsjahr und Kalender-

jahr führt zu massiven Umsetzungs-

problemen bei den Lieferanten. Hier 

sollte maßgebend auf den Liefermonat, 

und wenn das nicht möglich schein 

 



 

 

Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Ent-

nahmestelle maßgeblich; 

Leistungsmessung beliefert werden, 

die vom zuständigen Messstellenbe-

treiber gemessene Netzentnahme für 

den Zeitraum des jeweiligen Liefer-

monats Kalenderjahres 2021 an der 

betreffenden Entnahmestelle maß-

geblich; 

wenigstens auf das Abrechnungsjahr 

abgestellt werden. 

Für RLM und andere monatlich gemes-

sene und abgerechnete Kunden könnte 

die Umsetzung vereinfacht werden, in-

dem auf den tatsächlich gemessenen 

Verbrauch des jeweiligen Abrechnungs-

monats abgestellt wird. Dies erspart: 

- die aufwendige Übermittlung 

von Verbrauchswerten 

- Schaffung neuer Schnittstellen 

zu Kunden und anderen Liefe-

ranten 

 

2. die einen Anspruch nach § 6 haben, 70 Prozent der 

Menge leitungsgebundenen Erd-gases, die der zuständige 

Messstellenbetreiber für den Zeitraum des Kalenderjahres 

2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen hat; bei 

zugelassenen Krankenhäusern, die über ein Standardlastprofil 

abgerechnet werden, ist der Jahresverbrauch, den der Erdgas-

lieferant für die Entnahmestelle im Monat September 2022 

prognostiziert hat, maßgeblich;  

Abstellen auf den Ist-Verbrauch Grundsätzlich ist die Ermittlung eines 

Entlastungskontingent auf Basis von 

historischen Verbräuchen immer mit 

Problemen und Sonderfällen verbun-

den und verursacht in bestimmten Fäl-

len einen erheblichen manuellen Ab-

wicklungsaufwand. Für RLM können 

große Komplexitäten und Umsetzungs-

aufwendungen mit der Bemessung auf 

den tatsächlichen Ist-Verbrauch des 

Abrechnungsmonats gelöst werden. 

 



 

 

Die Referenz auf die gemessenen Ab-

ahme in 2021 (und nicht auf die aktu-

elle Abnahme im Entlastungsmonat) 

führt dazu, dass ein auch bei einer Null-

abnahme im zu entlastenden Monat 

ein Entlastungsbetrag gezahlt wird.  

Bei Produktionsausweitungen gegen-

über dem Referenzjahr 2021 erhält der 

Letztverbraucher weniger als die avi-

sierten 70 Prozent auf seinen Gesamt-

verbrauch, bei Produktionskürzunge er-

hält er mehr als 70 Prozent. Damit wer-

den in der aktuellen wirtschaftlichen Si-

tuation mit langen Lieferzeiten in fast 

allen Branchen fragwürdige Anreize ge-

schaffen. 

3. die einen Anspruch nach § 7 Absatz 2 haben, 70 Pro-

zent der Menge des aus Lieferungen im Sinne des § 7 Absatz 1 

bezogenen leitungsgebundenen Erdgases, das der Letztver-

braucher im Zeitraum des Kalenderjahres 2021 verbraucht 

hat. 

Streichen bei Verwendung des aktu-

ellen Abrechnungsmonats (Istver-

brauch) als Bemessungsgrundlage, 

siehe oben. 

  

(2) Verfügt der Erdgaslieferant nicht über die in Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 oder 2 genannte Verbrauchsprognose, hat er 

den nach § 24 Absatz 1 und 4 der Gasnetzzugangsverordnung 

geltenden und dem Erdgaslieferanten mitgeteilten prognosti-

zierten Jahresverbrauch der Entnahmestelle anzusetzen. 

 Die Jahresverbrauchsprognose des 

Netzbetreibers eignet sich nur bedingt, 

weil sie teilweise von der der Lieferan-

ten abweichen kann.  

 



 

 

(3) Bei einem Letztverbraucher nach Absatz 1 Satz 2, der 

im Wege einer registrierenden Leistungsmessung beliefert 

wird und über dessen Entnahmestelle nach dem 1. Januar 

2021 erstmalig leitungsgebundenes Erdgas bezogen wurde, 

beginnt   der zugrunde zulegende Zeitraum mit dem Tag der 

Lieferung und endet der zugrunde zu legende Zeitraumnach 

einem Kalenderjahr. Wurde im Fall von Satz 1 erstmals lei-

tungsgebundenes Erdgas nach dem 1. Januar 2022 bezogen, 

wird der Jahresverbrauch auf Basis der durchschnittlichen mo-

natlichen Verbrauchsmengen geschätzt. Für die Schätzung 

sind die Verbrauchsmengen der am weitesten zurückliegen-

den Kalendermonate zu nutzen, höchstens jedoch zwölf Kalen-

dermonate. Sofern der Schätzung nach Satz 3 Verbrauchsmen-

gen über weniger als zwölf Kalendermonate zugrunde liegen, 

sind die Schätzungen jeden Kalendermonat mit den neuen zur 

Verfügung stehenden Verbrauchsmengen zu aktualisieren. So-

fern nicht Daten über Verbrauchsmengen von mindestens drei 

Kalendermonatevorliegen, beträgt die Jahresverbrauchs-

menge null. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kunden, die mit registrierender Leis-

tungsmessung beliefert wurden, liegen 

für alle Monate außer Dezember 2022 

bereits aktuelle Messwerte vor. Daher 

ist nicht nachvollziehbar, warum hier 

geschätzt werden sollte. Bei Neuanla-

gen mit registrierender Leistungsmes-

sung sollte für das Entlastungskontin-

gent grundsätzlich auf den aktuellen 

Verbrauch abgestellt werden.   

 

(4) Für einen Letztverbraucher, der Betreiber einer KWK-

Anlage nach § 2 Nummer 13 und 14 des Kraft-Wärme-Kopp-

lungsgesetzes betreibt, wird die nach den Absätzen 1 bis 3 zu-

grunde zulegende Jahresverbrauchsmenge des bezogenen lei-

tungsgebundenen Erdgases reduziert um Mengen, die im 

 § 10 Abs. 4 bedeutet einen erheblichen 

Aufwand für Lieferanten. Letztverbrau-

cher nach § 10 Abs. 4 sollten im An-

wendungsfall nach § 7 eingeordnet 

werden und einen direkten Antrags- 

und Erstattungsweg durchlaufen. Diese 

 



 

 

zugrunde zulegenden Zeitraum nach den Absätzen 1 bis 3 ent-

fallen auf die Erzeugung von 

Kunden müssen sich dann beim Versor-

ger zwingend abmelden. 

1. Kondensationsstrom, wobei der Kondensationsstrom 

gemessen in Kilowattstunden mit dem Faktor 2 auf die äquiva-

lente Gasmenge gemessen in Kilowattstunden umzurechnen 

ist; 

 Daten liegen den Lieferanten nicht vor  

2. KWK-Nutzwärmeerzeugung, die an Dritte veräußert 

und nicht für eigene Zwecke verwendet wird, wobei das Pro-

dukt aus dem Anteil der veräußerten KWK-Nutzwärmeerzeu-

gung, die veräußert wird, an der gesamten KWK-Nutzwärme-

erzeugung und der Gasmenge maßgeblich ist, die nach Einhal-

tung der all-gemein anerkannten Regeln der Technik auf die 

KWK-Nutzwärmeerzeugung entfällt; und 

 Daten liegen den Lieferanten nicht vor  

3. KWK-Nettostromerzeugung, die [an Dritte veräußert 

und nicht für eigene Zwecke verwendet wird], wobei hierbei 

das Produkt aus dem Anteil der KWK-Nettostromerzeugung, 

die veräußert wird, an der gesamten KWK-Nettostromerzeu-

gung und der Gasmenge maßgeblich ist, die nach Einhaltung 

der all-gemein anerkannten Regeln der Technik auf die KWK-

Nettostromerzeugung entfällt. 

 Daten liegen den Lieferanten nicht vor  

Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 

wird vermutet, wenn die Berechnung nach den Grundlagen 

und Rechenmethoden der Nummern 4 bis 6 und 8 des Arbeits-

blattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung 

des KWK-Stromes“ des Energieeffizienzverbandes für Wärme, 

Kälte und KWK e. V. AGFW (Bundesanzeiger vom 19. Oktober 

 Alternativ sollte zur Vereinfachung ein 

Letztverbraucher im Sinne von Satz 1 

seinem Lieferanten lediglich das anzu-

wendende Entlastungskontingent in 

Textform mitteilen. Sofern Letztver-

braucher dieser Pflicht nicht 

 



 

 

2015, nichtamtlicher Teil, Institutionelle Veröffentlichungen) 

erstellt wurde. Ein Letztverbraucher im Sinne von Satz 1 ist 

verpflichtet, seinen Lieferanten über die Mengen nach Satz 1 

in Textform bis zum 1. März 2023 oder, falls der Anspruch da-

nach entsteht, unverzüglich zu informieren. Für einen Letzt-

verbraucher im Sinne des § 7 Absatz 2 Satz 3 tritt anstelle des 

Lieferanten der Messstellenbetreiber. Sofern Letztverbraucher 

der Pflicht nach Satz 3 nicht nachkommen, beträgt die nach 

den Absätzen 1 bis 3 zu-grunde zulegende Jahresverbrauchs-

menge des bezogenen leitungsgebundenen Erdgases null. 

nachkommen, beträgt die nach Absätze 

1 bis 3 zugrunde zulegende Jahresver-

brauchsmenge des bezogenen leitungs-

gebundenen Erdgases Null. 

Dies erspart dem Lieferanten manuelle 

Rechenschritte und vermindert Fehler-

quellen. 

Kapitel 2 Entlastung der Kunden von Wärmeversorgungsun-

ternehmen 

   

§ 11 Entlastung mit Wärme belieferter Kunden    

(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 

seinem in Satz 5 bezeichneten Kunden für die jeweiligen am 

ersten Tag eines Kalendermonats mit Wärme belieferten Ent-

nahmestellen im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 2023 für jeden Kalendermonat, in dem es 

die Entnahmestellen dieses Kunden beliefert, einen nach § 15 

ermittelten Entlastungsbetrag gutzuschreiben. Endet oder be-

ginnt die Belieferung eines Kunden mit Wärme während eines 

Kalendermonats, so hat das Wärmeversorgungsunternehmen 

diesem Kunden den Entlastungsbetrag für diesen Kalendermo-

nat anteilig gutzuschreiben und in der nächsten Rechnung zu 

berücksichtigen. Das Wärmeversorgungsunternehmen ist ver-

pflichtet, den auf einen Kunden entfallenden 

Jedes Wärmeversorgungsunterneh-

men ist verpflichtet, seinem in Satz 5 

bezeichneten Kunden für die jeweili-

gen am ersten Tag eines Kalender-

monats mit Wärme belieferten Ent-

nahmestellen im Zeitraum vom 1. 

März 2023 bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2023 für jeden Kalender-

monat, in dem es die Entnahmestel-

len dieses Kunden beliefert, einen 

nach § 15 ermittelten Entlastungsbe-

trag zu gewähren gutzuschreiben. 

Endet oder beginnt die Belieferung 

Hier sollten die Begriffe für Gas/Wärme 

und Strom vereinheitlicht werden. Im 

Strom wird das Wort „gewähren“ ge-

nutzt. Das Wort gutschreiben könnte 

missverstanden und als Auszahlung ge-

deutet werden. Daher ist das Wort „ge-

währen“ sinnvoller. 

 



 

 

Entlastungsbetrag ab dem 1. März 2023 in den vereinbarten 

Abschlags- oder Vorauszahlungen unmittelbar und gleichmä-

ßig zu berücksichtigen. Eine Senkung der vertraglichen Ab-

schlagszahlung oder Vorauszahlung auf einen Wert unter null 

Euro ist unzulässig. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 

3 bestehen gegenüber jedem mit Wärme belieferten Kunden, 

eines Kunden mit Wärme während 

eines Kalendermonats, so hat das 

Wärmeversorgungsunternehmen 

diesem Kunden den Entlastungsbe-

trag für diesen Kalendermonat antei-

lig zu gewähren gutzuschreiben und 

in der nächsten Rechnung zu berück-

sichtigen. Das Wärmeversorgungsun-

ternehmen ist verpflichtet, den auf 

einen Kunden entfallenden Entlas-

tungsbetrag ab dem 1. März 2023 in 

den vereinbarten Abschlags- oder 

Vorauszahlungen unmittelbar und 

gleichmäßig zu berücksichtigen. Eine 

Senkung der vertraglichen Abschlags-

zahlung oder Vorauszahlung auf ei-

nen Wert unter null Euro ist unzuläs-

sig. Die Verpflichtungen nach den 

Sätzen 1 bis 3 bestehen gegenüber 

jedem mit Wärme belieferten Kun-

den, 

 

1. für Entnahmestellen, deren Jahresverbrauch 1 500 000 

Kilowattstunden pro Jahr nicht überschreitet; 

   



 

 

2. der Wärme im Zusammenhang mit der Vermietung von 

Wohnraum oder als Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes bezieht; 

   

3. der eine zugelassene Pflege-, Vorsorge- oder Rehabili-

tationseinrichtungen oder Kindertagesstätten und anderen 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist, die im Aufga-

benbereich des Sozialgesetzbuches soziale Leistungen erbringt 

oder 

   

 4. der eine staatliche, staatlich 

anerkannte oder gemeinnützige Ein-

richtung des Bildungs-, Wissen-

schafts- und Forschungsbereichs 

oder eine Bildungseinrichtung der 

Selbstverwaltung der Wirtschaft in 

der Rechtsform von Körperschaften 

des öffentlichen oder des Privat-

rechts, als eingetragener Verein oder 

sonstige juristische Person des priva-

ten Rechts ist; oder 

Im Vergleich zu dem Referentenent-

wurf zählen die vormals unter Ziffer 4 

aufgeführten Kunden nicht mehr zu 

den Kunden, die nach § 11 eine Entlas-

tung erhalten. Vielmehr fallen diese 

nun in den Anwendungsbereich des § 

14.  

Es gibt hierfür keinen erkennbaren 

Grund. Ein solcher ist auch nicht aus 

der Gesetzesbegründung ersichtlich.  

Für die Wärmeversorgungsunterneh-

men bedeutet dies aber einen weiteren 

Aufwand, da nun nicht mehr, wie noch 

nach dem Referentenentwurf, eins zu 

eins diejenigen Kunden von § 11 erfasst 

werden, die auch unter das EWSG fal-

len, sondern nur noch ein Teil dieser 

Kunden. Die Unternehmen müssen 

 



 

 

folglich erneut aufwendig prüfen, wel-

che Kunden nun in den Anwendungs-

bereich des EWSG, des § 11 oder des § 

14 fallen.   

Das Gesetz sollte sich hier zwecks der 

Verwaltungsvereinfachung an die Ein-

teilung der Wärmekunden gemäß dem 

EWSG orientieren. 

4. der eine Einrichtung der medizinischen Rehabilitation, 

eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation, eine Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen oder ein anderer Leistungs-

anbieter oder Leistungserbringer der Eingliederungshilfe nach 

Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind. 

   

Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 bis 3 besteht nicht, sofern 

der Kunde ein zugelassenes Krankenhaus ist. 

   

(2) Zusätzlich zur Entlastung nach Absatz 1 ist das Wärme-

versorgungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden einen ein-

maligen Entlastungsbetrag gutzuschreiben, der nach § 13 er-

mittelt wird. 

   

(3) Die Gutschrift nach Absatz 2 erfolgt in der ersten tur-

nusmäßigen Abrechnung nach dem 28. Februar 2023. Über-

steigt der kumulierte Entlastungsbetrag nach den § 11 Absatz 

1 und § 13 die in Rechnung gestellten Forderungen des Wär-

meversorgungsunternehmens für die Lieferung von Wärme, 

wird der Differenzbetrag der darauffolgenden turnusmäßigen 

Abrechnung gut-geschrieben. Übersteigt der Differenzbetrag 

   



 

 

die in Rechnung gestellten Forderungen für die Lieferung von 

Wärme, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 

dem Kunden die ab dem 1. März 2023 vorgesehene Höhe der 

Abschlags- oder Vorauszahlungen sowie deren Rückwirkung 

nach § 13 bis zum Ablauf des 15. Februar 2023 in Textform 

mitzuteilen. Die Mitteilung nach Satz 1 hat insbesondere zu 

enthalten: 

Das Wärmeversorgungsunterneh-

men ist verpflichtet, dem Kunden die 

ab dem 1. März 2023 vorgesehene 

Höhe der Abschlags- oder Vorauszah-

lungen Entlastung allgemein bis zum 

Ablauf des 15. Februar 2023 in Text-

form mitzuteilen. Nähere Details 

können auf der Internetseite darge-

stellt werden.Die Mitteilung nach 

Satz 1 hat insbesondere zu enthalten 

Die hierfür erforderlichen Angaben sind 

bislang nicht sämtlich in den Abrech-

nungssystemen der Wärmeversor-

gungsunternehmen hinterlegt, wie bei-

spielsweise „die nach Berücksichtigung 

des Entlastungsbetrages künftige Höhe 

der vertraglich vereinbarten Abschlags- 

oder Vorauszahlung“ oder die „die 

Höhe des Entlastungskontingents und 

die voraussichtliche Höhe des Entlas-

tungsbetrags“. Es ist daher sehr frag-

lich, ob dies systembedingt bis zum 15. 

Februar 2023 umgesetzt werden kann. 

Die Mitteilung des ab 01.03.2023 vor-

gesehenen Abschlags bis zum 

15.02.2023  für jeden Kunden erfordert 

eine kundenindividuelle Berechnung, 

zusätzlich unter Differenzierung von 

Preisen und verschiedenen Entlas-

tungskontingenten, je nachdem, ob die 

Entnahmestelle § 11, § 14 Abs. 1 oder § 

14 Abs. 2 erfüllt (vgl. § 16, § 17 und ggf. 

noch die Höchstgrenzen nach § 18); das 

ist systembedingt vor allem für 

Contractoren mit den jeweils 

 



 

 

individuellen Preisregelungen nicht in 

der Frist bis 15.02.23 zu schaffen.  

Die Vorgabe einen Abschlagsplan bis 

15. Februar 23 dem Kunden mitzuteilen 

verkürzt die Umsetzungszeit im Übri-

gen um 4 Wochen, da für Berechnung, 

Erstellung Schreiben und Versand 5-10 

Arbeitstage eingeplant werden müs-

sen.  

Die Angaben im Abschlagsplan müssen 

stark vereinfacht werden. Mit den ge-

forderten Angaben (alter und neuer 

Abschlag, Preise, Preisanpassungsmög-

lichkeiten, Referenzpreis, individuelles 

Entlastungskontingent und Prognose 

der Höhe des Entlastungskontingent) 

muss das Formular Abschlagsplan um-

fassend neu programmiert werden. Am 

sinnvollsten erscheint, nur auf den ei-

gentlichen Abschlagsbetrag abzustellen 

und auf sämtlichen anderen Anga-

ben/Informationen zu verzichten. 

Dringend zu erwägen wäre daher, nur 

eine allgemeine Information in Text-

form zu veröffentlichen, dass ab März 

die Preisbremse umgesetzt wird und 



 

 

wie sie berechnet wird, aber keine Indi-

vidualberechnungen. 

1. die bisherige und die nach Berücksichtigung des Entlas-

tungsbetrags künftige Höhe der vereinbarten Abschlags- oder 

Vorauszahlung, 

Streichen   

2. den aktuellen Brutto-Arbeitspreis und den nach § 16 

Absatz 2 geltenden Referenzpreis, sowie 

Streichen   

3. die Höhe des Entlastungskontingents nach § 17 und die 

Höhe des Entlastungsbetrags. 

Streichen    

(5) Ist die Differenz gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 

positiv, hat der Kunde einen Rückerstattungsanspruch gegen-

über dem Lieferanten in Höhe des Betrages der Differenz. Die-

ser Rückerstattungsanspruch ist in der Höhe maximal auf die 

Summe der geleisteten Zahlungen gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 begrenzt. 

   

(6) § 3 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.  Streichen  Diese Informationen liegen dem Wär-

meversorger nicht vor. 

 

§ 12 Vorgaben zur Gestaltung von Wärmelieferverträgen; In-

formationspflichten der Wärmeversorgungsunternehmen 

   

(1)        Das Wärmeversorgungsunternehmen darf für eine Ent-

nahmestelle eines von ihm belieferten Kunden neben dem 

Entlastungsbetrag nach § 11 Absatz 1 einen vertraglich verein-

barten Grundpreis nur in der Höhe berechnen, die es mit dem 

jeweiligen Kunden für den Kalendermonat September 2022 

vereinbart hat. Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die 

(1)        Das Wärmeversorgungsunter-

nehmen darf für eine Entnahmestelle 

eines von ihm belieferten Kunden ne-

ben dem Entlastungsbetrag nach § 

11 Absatz 1 einen vertraglich verein-

barten Grundpreis nur in der Höhe 

Hinsichtlich der Fixierung des Grund-

preises muss auch der Fall abgebildet 

werden, dass eine Wärmeversorgungs-

vertrag nach dem 1. Oktober 2022 neu 

abgeschlossen wird.  

 



 

 

Änderung des zwischen dem Wärmeversorgungsunternehmen 

und dem von ihm belieferten Kunden vereinbarten Grundprei-

ses auf einer Änderung von staatlich veranlassten Preisbe-

standteilen beruht oder auf Grundlage einer bereits vor dem 

1. Oktober 2022 vereinbarten Preisanpassungsklausel vorge-

nommen wurde, die den inhaltlichen Vorgaben des § 24 der 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 

mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 

1134) geändert worden ist, entspricht. Satz 1 ist ebenfalls 

nicht anzuwenden bei Senkungen des Grundpreises. 

berechnen, die es mit dem jeweiligen 

Kunden für den Kalendermonat Sep-

tember 2022 vereinbart hat. Satz 1 

ist nicht anzuwenden, soweit die Än-

derung des zwischen dem Wärme-

versorgungsunternehmen und dem 

von ihm belieferten Kunden verein-

barten Grundpreises auf einer Ände-

rung von staatlich veranlassten Preis-

bestandteilen beruht oder auf 

Grundlage einer bereits vor dem 1. 

Oktober 2022 vereinbarten Preisan-

passungsklausel vorgenommen 

wurde, insbesondere wenn diese den 

inhaltlichen Vorgaben des § 24 der 

Verordnung über Allgemeine Bedin-

gungen für die Versorgung mit Fern-

wärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 

742), die zuletzt durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. 

I S. 1134) geändert worden ist, ent-

spricht. Satz 1 ist ebenfalls nicht an-

zuwenden bei Senkungen des Grund-

preises. Für Verträge, die erst nach 

dem 1. Oktober 2022 abgeschlossen 

wurden gilt Satz 2 entsprechend für 

die vertraglich vereinbarte Preisan-

passungsklausel nach § 24 der 

Es gibt daneben auch Vertragskonstel-

lationen, die nicht den Vorgaben der 

AVBFernwärmeV unterfallen (z.B. Ver-

sorgung von Industriekunden), in de-

nen aber ebenfalls eine Preisände-

rungsklausel vertraglich vereinbart 

wurde, die eine vertragskonforme An-

passung des Grundpreises vorsieht. 

Auch in diesen Fällen muss die Aus-

nahme nach Satz 2 gelten.  



 

 

Verordnung über Allgemeine Bedin-

gungen für die Versorgung mit Fern-

wärme. 

(2) Das Wärmeversorgungsunternehmen darf im Zusam-

menhang mit einem Vertrag über die Belieferung eines Kun-

den mit Wärme, den es im Zeitraum vom …[einsetzen: Datum 

des Inkrafttretens nach Artikel 8 Absatz 1] 2022 bis zum Ablauf 

des 31. Dezember 2023 mit einem Kunden schließt, weder un-

mittelbare noch mittelbare Vergünstigungen oder Zugaben ge-

währen, die insgesamt einen Wert von 50 Euro pro Entnahme-

stelle des Kunden überschreiten. Ein Zuwiderhandeln stellt ei-

nen Rechtsbruch im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb dar. 

   

(3) Der Entlastungsbetrag ist von dem Wärmeversorgungs-

unternehmen auf seinen Rechnungen an den Kunden transpa-

rent als Kostenentlastung auszuweisen. 

   

(4) Das Wärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden 

im Rahmen der Vertrags-verhältnisse zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, spätestens bis zum Ablauf des 28. Februar 2023 auf 

seiner Internetseite oder durch Mitteilung an den Kunden in 

Textform allgemein über die Entlastung nach § 11 Absatz 1 

und die Höhe des Entlastungsbetrags zu informieren. Die In-

formationen müssen einfach auffindbar und verständlich sein, 

einen Hinweis auf den kostenmindernden Nutzen von Energie-

einsparungen enthalten und darauf hinweisen, dass die Entlas-

tung aus Mitteln des Bundes finanziert wird. Schließt das 

(4) Das Wärmeversorgungsunter-

nehmen hat die Kunden im Rahmen 

der Vertrags-verhältnisse zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt, spätestens 

bis zum Ablauf des 28. Februar 2023 

auf seiner Internetseite oder durch 

Mitteilung an den Kun-den in Text-

form allgemein über die Entlastung 

nach § 11 Absatz 1 und die Höhe Be-

rechnung des Entlastungsbetrags zu 

Die „Höhe“ des Entlastungsbetrags 

sollte ersetzt werden durch „Berech-

nung“. Eine „allgemeine Information“ 

kann nicht die jeweilige kundenspezifi-

sche Höhe des Betrages zum Gegen-

stand haben.  

 

In der Regel ändern sich Preise in Wär-

melieferungsverträgen über vertraglich 

 



 

 

Wärmeversorgungsunternehmen mit einem bisher nicht von 

ihm belieferten Kunden einen Liefervertrag über Wärme ab 

oder erhöht er seine Preise, ist es verpflichtet, dem Kunden 

die Informationen nach den Sätzen 1 und 2 in Textform zu 

übermitteln. 

informieren. Die Informationen müs-

sen einfach auffindbar und verständ-

lich sein, einen Hinweis auf den kos-

tenmindernden Nutzen von Energie-

einsparungen enthalten und darauf 

hin-weisen, dass die Entlastung aus 

Mitteln des Bundes finanziert wird. 

Schließt das Wärmeversorgungsun-

ternehmen mit einem bisher nicht 

von ihm belieferten Kunden einen 

Liefervertrag über Wärme ab oder 

erhöht er es seine Preise ohne An-

wendung einer Preisanpassungsklau-

sel nach § 24 der Verordnung über 

Allgemeine Bedingungen für die Ver-

sorgung mit Fernwärme, ist es ver-

pflichtet, dem Kunden die Informati-

onen nach den Sätzen 1 und 2 in 

Textform zu übermitteln. 

vereinbarte mathematisch wirkende 

Preisklauseln nach § 24 AVBFernwär-

meV; in einem solchen Fall sollte nicht 

die Vorgabe einer Mitteilung in Text-

form gelten. Eine solche Textform-Mit-

teilung wäre allenfalls denkbar, wenn 

das Wärmeversorgungsunternehmen 

einseitig Preise erhöhen könnte ohne 

eine vertraglich vereinbarte Preisklau-

sel. 

(5) Im Fall eines Wechsels der Wärmeversorgungsunter-

nehmen ist das bisherige Wärmeversorgungsunternehmen 

verpflichtet, dem Kunden in seiner nächsten Schluss-rechnung 

mitzuteilen, welchen Entlastungsbetrag es zugunsten der Ent-

nahmestelle des Kunden berücksichtigt hat und auf welchem 

prognostizierten Jahresverbrauch die Berechnung dieses Ent-

lastungsbetrags beruht. Der Kunde ist verpflichtet, die Infor-

mationen nach Satz 1 an das neue 

   



 

 

Wärmeversorgungsunternehmen weiterzugeben. Wenn dem 

neuen Wärmeversorgungsunternehmen die Informationen 

nach Satz 1 nicht vorliegen, hat es als Grundlage zur Ermitt-

lung des Entlastungsbetrags die Jahresverbrauchsprognose für 

die Entnahmestelle seines Kunden zugrunde zu legen. 

(6) Gegen den Anspruch des Kunden auf den Entlastungs-

betrag darf das Wärmeversorgungsunternehmen nicht mit Ge-

genansprüchen aufrechnen. Abweichend von Satz 1 ist das 

Wärmeversorgungsunternehmen berechtigt, den Entlastungs-

betrag mit Zahlungsrück-ständen des Kunden aus dem beste-

henden Lieferverhältnis zu verrechnen. 

   

§ 13 Besondere Regelungen zur Entlastungserstreckung auf 

die Monate Januar und Februar 2023 

   

(1) Das Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 

Kunden nach § 11 Absatz 1 Satz 4 zusätzlich zu der Entlastung 

nach § 11 Absatz 1 für die Monate Januar und Februar 2023 

jeweils den für den Monat März 2023 ermittelten Entlastungs-

betrags gutzuschreiben, soweit mit dem Kunden in diesen Mo-

naten bereits ein Vertragsverhältnis bestand. 

 Der Einbezug der Monate Januar und 

Februar stellt die Unternehmen vor zu-

sätzliche Herausforderungen, die die 

Komplexität der Umsetzung massiv er-

höhen. Zudem könnten bei Rechnungs-

korrekturen hier Probleme auf-treten, 

weil ggf. der Entlastungsbetrag einer 

Abrechnungsperiode zuschrieben wer-

den muss. 

 

(2) Bei einer für den Monat März 2023 vertraglich verein-

barten Abschlags- oder Vorauszahlung kann die Berücksichti-

gung der Entlastungen nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass  

(2) Bei einer für den Monat März 

2023 vertraglich vereinbarten Ab-

schlags- oder Vorauszahlung kann die 

Hier liegt eine Regelungslücke für den 

Fall vor, dass zwar Abschlagszahlungen 

vereinbart sind, aber nicht für den Mo-

nat März. 

 



 

 

1. das Wärmeversorgungsunternehmen nach seiner Wahl 

die vertraglich vereinbarte Abschlags- oder Vorauszah-

lung reduziert,  

2. den Entlastungsbetrag mit bestehenden Forderungen 

aus seinem Vertragsverhältnis mit dem Kunden ver-

rechnet,  

3. eine erbrachte Abschlags- oder Vorauszahlung des 

Kunden zurücküberweist,  

4. einen vertraglich vorgesehenen Zahlungsvorgang für 

die Monate Januar 2023 und Februar 2023 nicht aus-

löst,  

5. in der nächsten Rechnung ausgleicht  

6. oder Kombinationen zweier oder mehrerer der in den 

Nummer 1 bis 5 genannten Varianten nutzt. 

Berücksichtigung der Entlastungen 

nach Absatz 1 dadurch erfolgen, dass  

1 das Wärmeversorgungsunterneh-

men nach seiner Wahl die vertraglich 

vereinbarte Abschlags- oder Voraus-

zahlung ganz oder teilweise redu-

ziert, […] 

Zudem ist eine analoge Regelung zu 

Gas, § 5 Absatz 2 Nr. 2 erforderlich 

(3) Sind mit dem Kunden keine Abschlags- oder Voraus-

zahlungen vereinbart, so ist Absatz 2 auf Grundlage der Ab-

rechnungen entsprechend anzuwenden. 

 Hier liegt eine Regelungslücke für den 

Fall vor, dass auch keine Abrechnung 

für den Monat März vorliegt. 

 

(4) § 11 Absatz 4 ist mit der Maßgabe entsprechend anzu-

wenden, dass das Wärme-versorgungsunternehmen verpflich-

tet ist, den auf einen Kunden nach Absatz 1 entfallenden Ent-

lastungsbetrag in den ersten mit dem Kunden vereinbarten 

Abschlags- oder Vorauszahlungen nach dem 28. Februar 2023 

unmittelbar und gleichmäßig zu berücksichtigen. 

   

§ 14 Entlastung weiterer mit Wärme belieferter Kunden    

(1) Jedes Wärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 

einen von ihm am ersten Tag eines Kalendermonats mit 

   



 

 

Wärme belieferten Kunden, gegenüber dem es nicht bereits 

nach § 11 Absatz 1 verpflichtet ist, im Zeitraum vom 1. Januar 

2023 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 für jeden Kalen-

dermonat mit der nächsten turnusmäßigen Abrechnung einen 

nach § 15 ermittelten Entlastungsbetrag gutzuschreiben. En-

det oder beginnt die Belieferung des Kunden mit Wärme wäh-

rend eines Kalendermonats, hat das jeweilige Wärmeversor-

gungsunternehmen dem Kunden den Entlastungsbetrag für 

diesen Kalendermonat anteilig gutzuschreiben und in der 

nächsten Rechnung zu berücksichtigen. Das Wärmeversor-

gungsunternehmen hat den Entlastungsbetrag in der Rech-

nung transparent als Kostenentlastung auszuweisen. 

(2) Absatz 1 ist auch für Kunden anzuwenden, die mit 

Wärme in Form von Dampf versorgt werden. Er ist nicht für 

Kunden anzuwenden, soweit sie die Wärme zur Erzeugung von 

Wärme einsetzen, die sie als Wärmeversorgungsunternehmen 

an andere Kunden liefern. 

   

(3) § 3 Absatz 5 und § 11 Absatz 5 sind entsprechend anzu-

wenden. 

   

§ 15 Ermittlung des Entlastungsbetrags für Wärme    

(1) Der Entlastungsbetrag ergibt sich für jede Entnahme-

stelle als Produkt aus dem Differenzbetrag nach § 16 und dem 

Entlastungskontingent nach § 17, gedeckelt durch die jeweils 

geltende Höchstgrenze nach § 18, und sodann geteilt durch 

Zwölf. Wird der Kunde über mehrere Entnahmestellen belie-

fert, kann der monatliche Entlastungsbetrag von dem Kunden 

(1) Der Entlastungsbetrag ergibt 

sich für jede Entnahmestelle als Pro-

dukt aus dem Differenzbetrag nach § 

16 und dem Entlastungskontingent 

nach § 17, gedeckelt durch die je-

weils geltende Höchstgrenze nach § 

Nach § 15 Satz 1 EWPBG erfolgt die Er-

mittlung des Entlastungsbetrags für 

jede Entnahmestelle. Dies entspricht 

auch der Regelung zur Dezember-So-

forthilfe in § 4 Abs. 1 EWSG.  

 



 

 

durch Erklärung gegenüber dem Lieferanten anteilig auf seine 

Entnahmestellen verteilt werden. 

18, und sodann geteilt durch Zwölf. 

Wird der Kunde über mehrere Ent-

nahmestellen beliefert, kann der mo-

natliche Entlastungsbetrag von dem 

Kunden durch Erklärung gegenüber 

dem Lieferanten anteilig auf seine 

Entnahmestellen verteilt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist unklar, wel-

chen Fall der Satz 2 des § 15 EWPBG 

abdecken soll, wonach bei dem über 

mehrere Entnahmestellen belieferten 

Kunden der monatliche Entlastungsbe-

trag anteilig auf die Entnahmestellen 

verteilt werden kann. 

(2) Einem Kunden, der zu einer Mitteilung nach § 22 ver-

pflichtet ist, darf der Entlastungsbetrag erst gewährt werden, 

wenn er diese Pflicht erfüllt hat. 

   

(3) Der Entlastungsbetrag ist unter dem Vorbehalt der 

Rückforderung zu gewähren. Der Vorbehalt ist mit der Wert-

stellung des Ausgleichs der Jahresendabrechnung für das Ka-

lenderjahr 2023 nach § 20 erfüllt. Abweichend von Satz 1 be-

steht in den Fällen des § 29 Absatz 1 Satz 2 der Vorbehalt ei-

ner Rückforderung nach § 29 Absatz 4 fort. 

 Die vorgesehene Pflicht zur Zahlung 

des Entlastungsbetrages unter Rückfor-

derungsvorbehalt ist unklar (für wel-

chen Fall/Fälle soll der Vorbehalt er-

klärt werden?) und birgt ein erhebli-

ches Ausfallrisiko für die Lieferanten 

für den Fall, dass sich der Rückforde-

rungsvorbehalt realisiert, die Forde-

rung gegenüber dem Kunde aber nicht 

realisierbar ist. Das Risiko von Falschan-

gaben der Kun-den hinsichtlich der Be-

rechtigung zum Erhalt des Entlastungs-

betrages sowie das des Zahlungs-aus-

falls des Kunden kann nicht den Liefe-

ranten aufgebürdet werden, sondern 

muss vom Staat getragen werden. 

 



 

 

§ 16 Differenzbetrag    

(1) Der Differenzbetrag ergibt sich für einen Kalendermo-

nat aus der Differenz zwischen dem für die Belieferung der 

[Entnahmestelle] für den ersten Tag des Kalendermonats ver-

einbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreis für den 

gesamten Kalendermonat und dem Referenzpreis nach Absatz 

2. Der Differenzbetrag gemäß Satz 1 beträgt null, sofern 

der Referenzpreis nach Absatz 2 den Arbeitspreis gemäß Satz 

1 übersteigt. 

(1) Der Differenzbetrag ergibt 

sich für einen Kalendermonat aus der 

Differenz zwischen dem für die Belie-

ferung der [Entnahmestelle] für den 

ersten Tag des Kalendermonats ver-

einbarten gewichteten durchschnitt-

lichen Arbeitspreis für den gesamten 

Kalendermonat und dem Referenz-

preis nach Absatz 2. 

Es ist unklar , was mit dem für den ers-

ten Tag des Kalendermonats vereinbar-

ten „gewichteten“ durchschnittlichen 

Arbeitspreis gemeint ist. Welche Ge-

wichtung? 

 

(2) Der Referenzpreis für Wärme beträgt für Entnahme-

stellen, 

   

1. die § 11 erfüllen, 9,5 Cent pro Kilowattstunde ein-

schließlich Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbe-

standteilen einschließlich der Umsatzsteuer; 

   

2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 7,5 Cent pro Kilowattstunde 

vor Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandtei-

len oder 

 In der Wärmeversorgung gibt es nicht 

zwingend Messentgelte. Diese sind da-

her auch nicht immer gesondert ausge-

wiesen. Zum Teil werden Messkosten 

mit den Grundpreis erhoben.  

Auch der Anteil von Umlagen (bspw. 

Speicherumlage u.ä.) wird nicht immer 

zwangsläufig separat aufgeführt. 

Dementsprechend bestehen Zweifel an 

der Umsetzbarkeit.   

 



 

 

3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 9 Cent pro Kilowattstunde 

vor Messentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandtei-

len. 

 In der Wärmeversorgung gibt es nicht 

zwingend Messentgelte. Diese sind da-

her auch nicht immer gesondert ausge-

wiesen. Zum Teil werden Mess-kosten 

mit dem Grundpreis erhoben.  

Auch der Anteil von Umlagen (bspw. 

Speicherumlage u.ä.) wird nicht immer 

zwangsläufig separat aufgeführt. 

Dementsprechend bestehen Zweifel an 

der Umsetzbarkeit.   

 

§ 17 Entlastungskontingent    

Der Entlastungsbetrag wird gewährt für ein Entlastungskontin-

gent in Kilowattstunden pro Kalenderjahr. Dieses Entlastungs-

kontingent beträgt für Entnahmestellen von Kunden, 

   

1. die § 11 erfüllen, 80 Prozent des Jahresverbrauchs, den 

das Wärmeversorgungsunternehmen im Monat September 

2022 prognostiziert hat; 

1. die § 11 erfüllen, 80 Prozent 

des Jahresverbrauchs, den das Wär-

meversorgungsunternehmen im Mo-

nat September 2022 prognostiziert 

hat der Wärmemenge, die für den 

Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an 

der betreffenden Entnahmestelle ge-

messen wurde; 

Ziffer 1 setzt voraus, dass das Wärme-

versorgungsunternehmen den Jahres-

verbrauch „im“ September 2022 prog-

nostiziert hat. Es wird in den meisten 

Fällen im September keine eigene 

Prognose des Jahresverbrauchs gege-

ben haben. Besser wäre der anteilige 

prognostizierte Jahresverbrauch, der 

der Abschlagszahlung für September 

2022 zugrunde gelegen hat, oder am 

einfachsten ebenso wie nach Ziffer 2  

(80% der für 2021 gemessenen 

 



 

 

Wärmemenge). Denn je mehr Differen-

zierungen vorgenommen werden, 

desto mehr muss in den Systemen pro-

grammiert oder händisch berechnet 

werden. 

2. die § 14 Absatz 1 erfüllen, 70 Prozent der Wärme-

menge, die für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der 

betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde; 

   

3. die § 14 Absatz 2 erfüllen, 70 Prozent der Wärme-

menge, die für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der 

betreffenden Entnahmestelle gemessen wurde. 

   

Kapitel 3 Höchstgrenzen der Entlastungsbeiträge und Selbst-

erklärung 

   

 Vorbemerkung: 

Die gesamten Regelungen im Kapitel 3 zur Ermittlung und Berücksichtigung von 

Höchstgrenzen (§§ 18-21) und damit einhergehender Mitteilungspflichten (§§ 

21-26) sind im höchsten Maße komplex, stellen alle Beteiligten vor erhebliche 

Herausforderungen und sind auch im Bezug zur Ermittlung der Entlastungsan-

sprüche zugunsten der Lieferanten nach Teil 3 dieses Gesetzes relevant.  

Eine Beteiligung der Energielieferanten an der Überprüfung und Verwaltung 

dieser offensichtlich beihilferelevanten Regelungen ist weder umsetzbar, noch  

möglich noch Aufgabe privatwirtschaftlicher Unternehmen. Dies kann nur über 

die beihilfegewährende öffentliche Stelle erfolgen. 

Die Berücksichtigung dieser Vorgaben kann auch nicht automatisiert erfolgen. 

Die IT-Systeme sind hierfür nicht ausgelegt. Bei einer Beibehaltung dieser 

 



 

 

Komplexität kann nicht sichergestellt werden, dass eine Umsetzung der Gas- 

und Wärmepreisbremse, aber auch der Strompreisbremse fristgerecht umge-

setzt werden kann.  

Es muss ein direkter Antrags- und Erstattungsweg der Letztverbraucher ggü. 

der Prüfbehörde bzw. der staatlichen Stelle umgesetzt werden. 

§ 18 Höchstgrenzen  siehe Anmerkung zu Kapitel 3  

 Vorbemerkung: 

Höchstgrenzen können nicht vom Lieferanten validiert werden. Einem Lieferan-

ten ist nicht bekannt, ob der Nichthaushaltskunde ggf. bei einem anderen Lie-

feranten weiteren Entnahmestellen besitzt. Ferner kennen EVU die mit dem 

Nichthaushaltskunden verbundenen Unternehmen nicht, geschweige denn, 

welchen Entlastungsbetrag diese ggf. von einem dritten Lieferanten erhalten 

haben. 

Es ist unklar, für welche Sparten, Zeiträume die Höchstgrenzen gelten. 

Es bedarf einer Klarstellung im Gesetz, dass keinerlei Prüfpflicht und Haftung 

der Lieferanten besteht. 

Im Gesetz muss klargestellt werden, dass unzulässige Beihilfen allein über den 

Letztverbraucher und dem Staat rückabgewickelt werden müssen. 

 

(1) Ist der Letztverbraucher oder Kunde ein Unternehmen 

oder verbundenes Unternehmen, darf die Entlastungssumme 

vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben insgesamt 

nicht übersteigen: 

(1) Ist der Letztverbraucher oder 

Kunde ein Unternehmen oder ver-

bundenes Unternehmen, darf die 

Entlastungssumme vor Abzug von 

Steuern und sonstigen Abgaben ins-

gesamt nicht übersteigen und er ist 

  



 

 

verpflichtet, etwaige übersteigende 

Entlastungen bei der zuständigen Be-

hörde anzuzeigen und zurückzuzah-

len. 

[…]    

(5) Die für die jeweilige Entnahmestelle pro Kalendermo-

nat anzuwendende absolute Höchstgrenze nach Absatz 1 

 Erneut Abstellung auf Kalendermonat, 

nicht vereinbartes Abrechnungsinter-

vall. Die Entlastungssumme bezieht 

sich auf alle staatlichen Maßnahmen. 

Hier wir nun auf die Entnahmestelle 

abgestellt pro Monat. 

 

1. beträgt 150 000 Euro, solange  Die nachfolgenden Ausführungen sind 

nicht nachvollziehbar. Es ist nicht ver-

ständlich, welche Anforderungen er-

füllt sein müssen.  

 

a) keine Mitteilung des Letztverbrauchers oder Kunden 

nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt und 

   

b) kein Fall des Satzes 2 vorliegt, und  Hier müsste wohl ein „oder“ stehen.  

2. ergibt sich aus der Mitteilung nach    

a) § 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 4 4ab dem ersten 

Tag des auf den Eingang der Mitteilung beim Lieferanten fol-

genden Kalendermonats bis zur Mitteilung nach § 22 Absatz 1 

Nummer 2 oder 

 Das ist unverständlich. Was soll hier 

gelten? 

 

b) § 22 Absatz 1 Nummer 2, sobald diese vorliegt.    



 

 

[…]    

§ 19 Verfahren der Feststellung der anzuwendenden Höchst-

grenze, Einzelnotifizierung 

   

(1) Auf Antrag stellt die Prüfbehörde netzentnahmestel-

lenbezogen für Strom und entnahmestellenbezogen für lei-

tungsgebundenes Erdgas und Wärme für sämtliche Netzent-

nahme- und Entnahmestellen eines Letztverbrauchers oder 

Kunden und den mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen 

fest: 

(1) Auf Antrag des Letztverbrau-

cher stellt die Prüfbehörde netzent-

nahmestellenbezogen für Strom und 

entnahmestellenbezogen für lei-

tungsgebundenes Erdgas und Wärme 

für sämtliche Netzentnahme- und 

Entnahmestellen eines Letztverbrau-

chers oder Kunden und den mit 

ihnen jeweils verbundenen Unter-

nehmen fest: 

Unklar ist hier auf wessen Antrag die 

Behörde prüft. Grundsätzlich kann es 

sich nur um den Letztverbraucher 

selbst handeln, da nur er alle Informati-

onen hat. Dies gilt insbesondere, wenn 

Entlastungen über weitere Energieträ-

ger hinaus in Anspruch genommen 

werden. Dies sollte klargestellt werden. 

 

[…]    

§ 20 Jahresendabrechnung    

 Vorbemerkung:  

§ 20 ist extrem kritisch und praktisch nicht zeitnah umzusetzen. Lieferanten 

müssten die Einhaltung der Entlastungsgrenzen monitoren und vollständige 

Rückforderung managen. Dies wäre nur manuell möglich und würde einen un-

zumutbaren Aufwand bedeuten (siehe auch § 20 Abs. 2 Satz 3). Die entspre-

chenden Regelungen ab Absatz 2 Nr. 3 sind zu streichen. 

 

[…]    

(2) Ein Lieferant, der einen Letztverbraucher oder Kunden 

an einer Entnahmestelle am 31. Dezember 2021 beliefert hat, 

 Die Datumsangabe 31.12.2021 ist ver-

mutlich fehlerhaft. Bei 

 



 

 

muss spätestens drei Monate nach der Mitteilung des Letzt-

verbrauchers oder Kunden nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 oder 

der Nichtmitteilung nach § 22 Absatz 2 eine, eine Endabrech-

nung über die gewährten Entlastungsbeiträge zu erstellen, die 

entnahmestellenbezogen 

Lieferantenwechsel nach dem 

31.12.2021 sind dem Altlieferanten 

keine Entlastungsbeträge bekannt. 

1. die Angaben nach Absatz 1 enthält,    

2. im Fall eines Lieferantenwechsels im Kalenderjahr 2023 

die dem Letztverbraucher oder dem Kunden an der betreffen-

den Entnahmestelle insgesamt gewährten Entlastungsbeträge 

und das insgesamt gewährte Entlastungskontingent im Kalen-

derjahr 2023, absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu dem 

nach § 9 Absatz 2insgesamt zustehenden Entlastungskontin-

gent, enthält und 

   

3. sicherstellt, dass Streichen Die Abrechnung kann nicht sicherstel-

len, dass zulässigen Höchstgrenzen 

nicht überschritten werden. Die Ab-

rechnung erfolgt im Nachhinein. Daher 

ist die Regelung nicht umsetzbar. 

Hierfür müssen vereinfachte Regelun-

gen getroffen werden. Zum Zeitpunkt 

der Jahresendabrechnung sind die Ent-

lastungsbeiträge bereits berücksichtigt 

worden. Letztverbraucher müssen ver-

antwortlich für die Einhaltung der 

Höchstgrenzen sein.  

 



 

 

a) das dem Letztverbraucher oder Kunden tatsächlich ge-

währte Entlastungskontingent die relative Höchstgrenzen des 

§ 18 Absatz 2 nicht überschreitet, und 

Streichen Auch das lässt sich in der Abrechnung 

im Nachhinein nicht sicher-, sondern 

nur feststellen. 

 

b) bei Letztverbrauchern oder Kunden, die Streichen   

aa) bis zum 31. März 2024 keine Selbsterklärung nach § 22 

Absatz 2 oder eine Selbsterklärung nach § 22 Absatz 1 Num-

mer 2 Buchstabe d abgegeben haben, die dem Letztverbrau-

cher oder Kunden von dem Lieferanten gewährten Entlas-

tungsbeträge in Summe den Wert von 2 Millionen Euro nicht 

überschreitet, 

Streichen siehe oben  

bb) eine Selbsterklärung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 

Buchstabe c[ abgegeben haben, die dem Letztverbraucher 

oder Kunden 

Streichen siehe oben  

aaa) gewährte Entlastungssumme den Betrag von 4 Millio-

nen Euro in Umsetzung des Prüfvermerks des Prüfers nicht 

überschreitet und 

Streichen siehe oben  

bbb) von dem Lieferanten gewährten Entlastungsbeiträge 

an der betreffenden Entnahmestelle die relative Höchstgrenze 

des § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d nicht überschreiten, 

oder 

Streichen siehe oben  

cc) eine Selbsterklärung nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 

Buchstabe b abgegeben haben, die dem Letztverbraucher 

oder Kunden 

Streichen siehe oben  

aaa) gewährte Entlastungssumme in dem Bescheid nach § 

20 ausgewiesenen absoluten Höchstgrenzen nach § 18 Absatz 

Streichen siehe oben  



 

 

1 in Umsetzung der Vorgaben des Bescheids nicht überschrei-

tet; 

bbb) vom Lieferanten gewährten Entlastungsbeträge an der 

betreffenden Entnahmestelle die in dem Bescheid nach § 19 

ausgewiesenen relativen Höchstgrenzen nach § 18 Absatz 2 

nicht überschreitet. 

Streichen siehe oben  

(3) Ein Lieferant muss für eine Entnahmestelle gewährte 

Entlastungsbeträge vollständig zurückfordern, wenn der Letzt-

verbraucher oder Kunde für diese Entnahmestelle eine Mittei-

lung nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 abgegeben hat, aber bis 

zum 31. Dezember 2024 keine Mitteilung nach § 22 Absatz 1 

Nummer 2 abgegeben hat. 

Streichen 

Alternativ: 

(3) Die [Behörde] Ein Lieferant muss 

für eine Entnahmestelle gewährte 

Entlastungsbeträge vollständig zu-

rückfordern, wenn der Letztverbrau-

cher oder Kunde für diese Entnahme-

stelle eine Mitteilung nach § 22 Ab-

satz 1 Nummer 1 abgegeben, aber 

bis zum 31. Dezember 2024 keine 

Mitteilung nach § 22 Absatz 1 Num-

mer 2 abgegeben hat. 

Die Rückforderungsansprüche muss die 

Bundesrepublik Deutschland geltend 

machen. 

Lieferanten können bei unzulässiger 

Entlastung vor erhebliche Liquiditäts-

probleme und Ausfallrisiko gestellt 

werden, wenn ein Letztverbraucher der 

Rückforderung der Entlastungsbeiträge 

nicht nachkommt, aber der Staat diese 

wiederum beim Lieferanten einfordert. 

Dies betrifft die Pflicht zur Rückforde-

rung z. B. bei Nichtabgabe der finalen 

Selbsterklärung (§ 20 (3)), gilt aber 

auch bei Nichteinhaltung der Höchst-

grenzen durch den Letztverbraucher 

Der Umsetzungsaufwand ist unver-

hältnismäßig groß: Kontrolle der Ein-

haltung der Höchstgrenzen, da Rück-

zahlungspflicht durch den Lieferanten 

bei Nichteinhaltung der Höchstgrenzen 

 



 

 

durch den Letztverbraucher. Zudem ist 

der Letztverbraucher nach § 22 (4) be-

rechtigt, Höchstgrenzen jederzeit zu 

ändern; neuer Lieferantenwechselpro-

zess (s.o.)) 

  

Die Lösung ist eine deutliche Komplexitäts-

reduktion, z.B. reine Datenaufnahme bei 

EVU, Prüfung/Monitoring von Grenzen 

sollte über Prüfbehörde erfolgen. Kunden 

geben keine Erklärungen gegenüber EVU 

ab, sondern gegenüber Prüfbehörde. Die 

Prüfbehörde stellt die Überschreitung der 

Höchstgrenzen fest und erlässt bei Abwei-

chung der vom Letztverbraucher gemelde-

ten, vorläufigen Höchstgrenzen und der 

tatsächlichen Höchstgrenzen einen Verwal-

tungsakt über die Rückzahlung durch den 

Letztverbraucher.  

Das Rückforderungsverfahren durch den 

Staat bei Nichteinhaltung der Höchstgren-

zen oder Nichtabgabe der Selbsterklärung 

kann analog § 37 Entwurf StromPBG ge-

staltet werden. 

  



 

 

§ 22 Selbsterklärung von Letztverbrauchern oder Kunden    

(1) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der ein Unterneh-

men ist und dessen Entlastungsbetrag an sämtlichen Entnah-

mestellen einen Betrag von 150 000 Euro in einem Monat 

übersteigt, muss seinem Lieferanten mitteilen, 

Ein Letztverbraucher oder Kunde, der 

ein Unternehmen ist und dessen Ent-

lastungsbetrag an sämtlichen Ent-

nahmestellen einen Betrag von [150 

000] Euro in einem Monat über-

steigt, ist verpflichtet der [Behörde] 

mitzuteilen und eventuelle Überzah-

lungen an die [Behörde] zurückzu-

überweisen. Um Überzahlungen zu 

vermeiden, kann der Letztverbrau-

cher oder Kunde muss seinem Liefe-

ranten mitteilen, dass er auf weitere 

Entlastungen verzichtet. Die Mittei-

lung gemäß Satz 1 muss beinhalten: 

Es ist völlig unverständlich, warum der 

Letztverbraucher oder Kunde diese In-

formationen an das EVU geben soll. 

Das wird nicht funktionieren. Der Ab-

lauf muss alles über die Prüfstelle ge-

routet werden. Für diese Letztverbrau-

cher sollte eine Opt-Out Regelung ge-

schaffen werden. Generell wäre auch 

hier ein direkter Antrags- und Erstat-

tungsweg nach § 7 vorzugswürdig, zu-

mindest soweit diese Fälle vom Stan-

dard abweichen. 

 

[…]    

(4) Ein Letztverbraucher oder Kunde, der eine Mitteilung nach 

Absatz 1 Nummer 1 gegenüber seinem Lieferanten abgegeben 

hat, kann bis zum 30. November 2023 jederzeit mit Wirkung 

für den verbleibenden Entlastungszeitraum die Höchstgrenzen 

und deren Verteilung im Sinn von Absatz 1 Nummer 1 auf die 

Entnahmestellen durch Mitteilung gegenüber seinem Lieferan-

ten neu bestimmen. 

Streichen Dieser Absatz ist zu streichen, da er für 

Lieferanten nicht umsetzbar ist. Insbe-

sondere der jederzeitige Wechsel für zu 

einem erheblichen Mehraufwand. 

Hier ist eine deutliche Komplexitätsre-

duktion notwendig, z.B. reine Daten-

aufnahme bei EVU, Prüfung/Monito-

ring von Grenzen sollte über Prüfbe-

hörde erfolgen. Kunden sollten Erklä-

rungen nicht gegenüber dem EVU 

 



 

 

abgeben, sondern gegenüber Prüfbe-

hörde. Die Prüfbehörde stellt die Über-

schreitung der Höchstgrenzen fest und 

erlässt bei Abweichung der vom Letzt-

verbraucher gemeldeten, vorläufigen 

Höchstgrenzen und der tatsächlichen 

Höchstgrenzen einen Verwaltungsakt 

über die Rückzahlung durch den Letzt-

verbraucher. 

(8) Für Letztverbraucher, die einen Anspruch nach § 7 Ab-

satz 2 Satz 1 haben, sind die Absätze 1 bis 6 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass an die Stelle des Lieferanten der Beauf-

tragte tritt. Der Beauftragte übermittelt die erhaltenen Selbst-

erklärungen der Prüfbehörde unverzüglich, jedoch nicht vor 

dem 1. Juli 2023. 

 

 

 

 

Neuer Satz 2 

Der Lieferant ist nicht verpflichtet, 

die ihm vom Letztverbraucher bereit-

gestellten Daten zu überprüfen und 

haftet auch nicht für die Verwendung 

fehlerhafter Angaben von Letztver-

brauchern in Mitteilungen nach die-

sem Gesetz. 

Bei der Auszahlung der Entlastungsbe-
träge sind zahlreiche Regeln aus 
(EWPBG) im Zusammenhang mit durch 
den Letztverbraucher bereitgestellten 
Informationen zu berücksichtigen. 

Rückzahlungen dieser Art sollten direkt 

zwischen dem Endkunden und der 

zentralen Stelle stattfinden und nicht 

über den Lieferanten abgewickelt wer-

den, damit das mit den Zahlungen der 

Strom- und Gaspreisbremse zusam-

menhängenden Kreditrisiko nicht dem 

Lieferanten aufgebürdet wird. Der Lie-

ferant ist nicht in der Lage und sollte 

daher nicht verpflichtet werden, die 

Richtigkeit der Angaben des Letztver-

brauchers zu überprüfen. 

 

  



 

 

§ 23 Mitteilungspflichten des Lieferanten    

Ein Lieferant ist verpflichtet, mitzuteilen    

1. der Prüfbehörde    

a) auf Verlangen letztverbraucher- oder kunden- und ent-

nahmestellenbezogen die Endabrechnung sowie die vorge-

nommenen Mengenkorrekturen gemäß § 10 Absatz 4 für 

Letztverbraucher, die einen Anspruch nach § 6 Absatz 1 Num-

mer 2 oder § 7 Absatz 2 Satz 3 haben, sowie 

   

b) sämtliche Letztverbraucher oder Kunden mit Name 

und Anschrift, 

   

aa) deren Vorbehalt der Rückforderung der Lieferant nach 

§ 8 Absatz 3 Satz 1 oder § 15 Absatz 3 Satz 1 aufgehoben hat 

oder 

   

bb) denen der Lieferant insgesamt Entlastungsbeträge von 

mehr als 1 Million Euro gewährt hat und 

   

2. bei einem Lieferantenwechsel dem neuen Lieferanten, 

unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach 

Beendigung des Energielieferungsverhältnisses, 

Streichen 

 

Alternativ 

 

2. bei einem Lieferantenwechsel 

dem neuen Lieferanten, unverzüg-

lich, spätestens innerhalb von sechs 

Wochen nach Beendigung des 

Das Gesetz ist mit derart bürokrati-

schen Vorgaben nicht umsetzbar. So-

fern diese Informationen wirklich ge-

braucht werden, werden diese mitei-

nander vereinbart und ausgetauscht. 

Vgl. auch Anmerkung zu § 20   

 

 



 

 

Energielieferungsverhältnisses die für 

die Umsetzung dieses Gesetzes erfor-

derlichen Informationen. 

a) das bislang an der Entnahmestelle gewährte Entlas-

tungskontingent, absolut sowie als Prozentsatz in Relation zu 

dem nach § 10 Absatz 2 oder § 17 insgesamt zustehenden Ent-

lastungskontingent, 

Streichen   

b) den Referenzpreis der dem Entlastungskontingent zu-

grunde liegt und die Angabe, auf welcher Basis dieser gebildet 

wurde, sowie 

Streichen   

c) die Höhe der Entlastungsbeträge, die dem Letztver-

braucher oder Kunden im Abrechnungszeitraum gewährt wor-

den sind. 

Streichen   

§ 24 Lieferantenwechsel    

Bei einem Lieferantenwechsel im Kalenderjahr 2023 darf der 

Lieferant dem Letztverbraucher oder Kunden Entlastungsbei-

träge erst gewähren, wenn der Letztverbraucher oder Kunde 

dem neuen Lieferanten die Abrechnung des ursprünglichen 

Lieferanten in Kopie übersandt hat oder anderweitig sicherge-

stellt wird, dass die neuen Entlastungsbeiträge ein Entlas-

tungskontingent zu Grunde legen, welches dem Letztverbrau-

cher oder Kunden zusteht. 

Streichen § 24 ist operativ im Massenkundenge-

schäft sehr aufwendig umzusetzen. Ins-

besondere die Übermittlung einer Ko-

pie erweckt den Anschein, als müsste 

die Abwicklung brieflich erfolgen. Diese 

Prozesse müssten bei Lieferanten erst 

mit sehr hohem manuellem und zeitli-

chem Aufwand eingerichtet werden.  

Bei einem Lieferantenwechsel zwischen 

dem 1. Januar 2023 und dem 31. De-

zember 2023 sollte zur Ermittlung des 

 

 



 

 

Differenzbetrages, Entlastungskontin-

gentes und Entlastungsbetrages die ak-

tuellste dem Neulieferanten vorlie-

gende Verbrauchsprognose des Verteil-

netzbetreibers genutzt werden. Daraus 

lässt sich das Entlastungskontingent er-

mitteln. 

Eine spezifische Kommunikation und 

Übermittlung von Daten zwischen Alt- 

und Neulieferant ist dann nicht not-

wendig, insbesondere wenn für monat-

lich abgerechnete Kunden und vor al-

lem Große Industriekunden auf die ge-

messenen Werte abgestellt wird. 

§ 25 Aufbewahrungs- und Berichtspflichten    

(1) Die Berichtspflicht der Prüfbehörde nach § 46 Absatz 2 

des Strompreisbremsengesetzes ist für Entlastungen nach die-

sem Gesetz entsprechend anzuwenden. 

 

 Wir schlagen vor, dass der gesamte bei-

hilferechtlichen Themen- und Rege-

lungsgesetz in einem gesonderten Ge-

setz geregelt werden. Aus den Preis-

bremsengesetzen kann dorthin verwie-

sen werden, so dass die beihilferechtli-

chen Regelungen nach diesem Spezial-

gesetz (Preisbremsenbeihilfegesetz) 

zwischen betroffenem Letztverbrau-

cher und Behörde dort umfassend ge-

regelt werden. In den 

 



 

 

Preisbremsengesetzen wird nur gere-

gelt, dass der Lieferant eine Entlastung 

gewährt. Ob der Letztverbraucher 

diese beanspruchen kann ist mit der 

staatlichen Stelle/ Behörde zu klären 

[…]    

Kapitel 4 Sonstige Vorschriften    

[…]    

§ 27 Missbrauchsverbot    

(1) Lieferanten ist eine Gestaltung ihrer Preissetzung oder 

eine sonstige Verhaltensweise verboten, die eine missbräuch-

liche Ausnutzung der Regelung zur Entlastung von Letztver-

brauchern oder Kunden nach den Bestimmungen dieses Ge-

setzes darstellt. Insbesondere ist ihnen im Zeitraum vom … 

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2023 verboten, ihre in die Ermittlung 

des Erstattungs- und Vorauszahlungsanspruchs nach den §§ 

31 und 32 einfließenden Arbeitspreise zu erhöhen, es sei 

denn, der Lieferant weist nach, dass die Erhöhung sachlich ge-

rechtfertigt ist, wobei die Umkehr der Darlegungs- und Be-

weislast nur in Verfahren vor dem Bundeskartellamt gilt. Eine 

sachliche Rechtfertigung kann sich ergeben aus 

 Durch die Norm sollen missbräuchliche 
Preisanpassungen verhindert werden. 
Die Begründung sollte klarstellen ange-
messene Preisänderungen weiterhin 
möglich sind.  

 

1. aus marktbasierten Preis- und Kostenentwicklungen oder,  Es muss sichergestellt werden, dass er-

höhter Personalbedarf und Mehrkos-

ten durch Inflation und auch 

 



 

 

Mehraufwendungen aus diesem Gesetz 

in den Preisen berücksichtigt werden 

können unter die unter Beachtung von 

§ 315 BGB 

2. Entwicklungen der vom Lieferanten im regulatorischen 

Sinne nicht beeinflussbaren Preis- und Kostenbestandteile 

   

Insbesondere sind Gestaltungen auch insoweit nicht zu recht-

fertigen, als ein Anstieg der Beschaffungskosten ursächlich auf 

einer Veräußerung vor dem 25. November 2022 beschaffter 

Energiemengen und anschließender teurerer Wiederbeschaf-

fung beruht. Für Wärmeversorgungsunternehmen kann sich 

eine sachliche Rechtfertigung durch die Anwendung einer 

Preisanpassungsklausel ergeben, welche bereits am 30. Sep-

tember 2022 bestanden hat und den Vorgaben des § 24 der 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 

mit Fernwärme entspricht. 

   

[…]    

(2) Das Bundeskartellamt kann einen Lieferanten, der 

seine Verhaltensmöglichkeiten im Sinne des Absatzes 1 miss-

bräuchlich ausnutzt, verpflichten, sein missbräuchliches Han-

deln abzustellen. Es  kann dem Lieferanten alle Maßnahmen 

aufgeben, die erforderlich sind, um das missbräuchliche Han-

deln wirksam abzustellen. Sie kann insbesondere 

   

1. anordnen, dass die Erstattungen und Vorauszahlungen 

nach den §§ 31 und 32 von dem Lieferanten ganz oder 

   



 

 

teilweise an die Bundesrepublik Deutschland zurückzuerstat-

ten sind, sowie 

2. die Abschöpfung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile des 

Lieferanten anordnen und dem Erdgaslieferanten die Zahlung 

des entsprechenden Geldbetrags auferlegen. 

   

Die Höhe des Rückerstattungsbetrages und des wirtschaftli-

chen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geld-

betrag ist zahlenmäßig zu bestimmen. Eine Weitergabe wirt-

schaftlicher Vorteile des Erdgaslieferanten an Abnehmer oder 

Dritte bleibt außer Betracht. Maßnahmen des Bundeskartell-

amts nach Absatz 2 sind als individuell zurechenbare öffent-

lich-rechtliche Leistungen gebührenpflichtig; die Höhe der Ge-

bühr, mit der die Kosten, die mit der individuell zurechenba-

ren Leistung verbunden sind, gedeckt werden sollen, darf 50 

000 Euro nicht übersteigen. §§ 32b, 50e, 50f, 86a, 91, 92, 94, 

95 sowie die Vorschriften des dritten Kapitels des zweiten 

Teils und des ersten Kapitels des dritten Teils des Gesetzes ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen gelten entsprechend. Dies 

gilt auch für die von ihnen in Bezug genommenen und auf sie 

verweisenden Vorschriften.  

   

(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen bleiben anwendbar. Die Aufgaben und Zustän-

digkeiten der Kartellbehörden bleiben unberührt.  

   

[…]    

[…]    



 

 

§ 30 Arbeitsplatzerhaltungspflicht    

  § 30 Abs. 4 sieht vor, dass Rückforde-

rungen direkt zwischen Letztverbrau-

cher und Staat erfolgen. Dies sollte 

ebenfalls für alle anderen Rückforde-

rungsansprüche im Sinne dieses Geset-

zes gelten und sollte an den betreffen-

den Stellen ausdrücklich klargestellt 

werden. Alternativ schlagen wir vor 

diese beihilferechtlichen Regelungen in 

einem eigenen Gesetz zumindest aber 

zusammenstehend in einem eigenen 

Kapitel zu behandeln. 

 

[…]    

(4) Die Prüfbehörde soll nach pflichtgemäßem Ermessen die 

gewährte Entlastung, die 2 Millionen Euro übersteigt, ganz 

oder teilweise zurückfordern, wenn der Letztverbraucher oder 

Kunde die Mindestverpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 nicht er-

füllt. Dabei berücksichtigt die Prüfbehörde insbesondere fol-

gende Grundsätze: 

 Es ist richtig, dass die Prüfbehörde die 

Rückforderung betreibt. Dies sollte 

auch für die Überschreitung der 

Höchstgrenzen gemäß §§ 18ff. gelten 

 

[…]    

[…]    

[…]    

Teil 3 Erstattung der Entlastungen zugunsten der Lieferanten    



 

 

§ 31 Erstattungsanspruch des Lieferanten    

[…]    

§ 32 Vorauszahlungsanspruch des Lieferanten    

(1) Ein Lieferant hat einen Anspruch auf Vorauszahlung auf 

den Erstattungsanspruch nach § 31 gegen die Bundesrepublik 

Deutschland für jeweils ein Kalendervierteljahr (Vorauszah-

lungszeitraum). Der Anspruch auf Vorauszahlung tritt an die 

Stelle der Zahlung des Letztverbrauchers. 

(1) Ein Lieferant hat einen An-

spruch auf Vorauszahlung auf den Er-

stattungsanspruch nach § 32 gegen 

die Bundesrepublik Deutschland für 

jeweils ein Kalendervierteljahr (Vo-

rauszahlungszeitraum). Der Die Erfül-

lung des Anspruchs auf Vorauszah-

lung tritt an die Stelle der Zahlung 

des Letztverbrauchers. 

Der Anspruch auf Vorauszahlung ist 

keine Erfüllung. 

Die Preise und Mengen sind für Liefe-

anten für drei Monate deutlich unsi-

cherer als für einen Monat zu prognos-

tizieren. Daher sollte in Fällen stark 

steigender Preise eine Anpassung in-

nerhalb des Quartals möglich sein. 

Ernsthafte Liquiditätsprobleme der Lie-

feranten sollten vermieden werden. 

 

[…]     

(3) Für nach § 6 zu gewährende Entlastungen entspricht 

der Anspruch dem Produkt aus 

   

[…]    

§ 33 Antragsverfahren für den Vorauszahlungsanspruch    

(1) Ein Lieferant, der einen Vorauszahlungsanspruch nach 
§ 32 Absatz 1 geltend machen will, hat zu dem Vorauszah-
lungsanspruch in Bezug auf sämtliche von ihm zu berücksichti-
genden Letztverbraucher und Kunden einen Prüfantrag bei 
dem Beauftragten zu stellen. einen Prüfantrag bei dem Beauf-
tragten. 

 Es ist richtig die Regelung an die be-

kannten Voraussetzungen für die So-

forthilfe auszurichten. Das entlastet die 

Energielieferanten und die Abläufe.  

Die sollte gleichermaßen für das 

 



 

 

Antragsverfahren nach der Strompreis-

bremse erfolgen 

[…]    

(3) Der Prüfantrag ist bis zum Ende des zweiten Monats 

des Vorauszahlungszeitraums bei einem elektronischen Portal 

zu stellen, das dem Beauftragten vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz zur Verfügung gestellt wird. Der 

Beauftragte kann die in Satz 1 genannte Frist in begründeten 

Fällen auf Antrag verlängern. Der Lieferant hat dem Beauftrag-

ten auf Aufforderung weitere für die Prüfung benötigte Aus-

künfte zu erteilen. 

 Die Frist ist sehr knapp bemessen. 

Es wird dringend angeraten, dass das 

bei der Soforthilfe genutzte Portal ge-

nutzt wird. Dort sind schon alle Liefe-

ranten Gas/Wärme registriert. 

 

(4) Der Beauftragte prüft den Prüfantrag auf die Identität 

des Lieferanten und die Plausibilität der beantragten Zahlung 

und erstellt über das Ergebnis der Prüfung einen Ergebnisbe-

richt. Der Beauftragte übermittelt dem Lieferanten und der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau den Ergebnisbericht unverzüg-

lich nach Abschluss der Prüfung. 

   

(5) Der Lieferant hat zusammen mit dem Prüfantrag nach 

Absatz 1 einen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau gerichte-

ten Vorauszahlungsantrag bei dem Beauftragten zu stellen, 

der die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 vorgesehenen An-

gaben enthalten muss.  

   

(7) […]    

(8) Die Auszahlung soll zum jeweils ersten Bankarbeitstag 

des Vorauszahlungszeitraums, spätestens jedoch drei Wochen 

Die Auszahlung soll hat zum jeweils 

ersten Bankarbeitstag des 

Die Vorauszahlungen müssen vor der 

Entlastung an die Kunden beim 

 



 

 

nach Eingang des vollständigen Vorauszahlungsantrags, bei 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau erfolgen, sofern der Ergeb-

nisbericht bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Aus-

zahlung vorliegen. Im Einzelfall kann die Kreditanstalt für Wie-

deraufbau vor der Auszahlung von den Lieferanten die Abgabe 

darüberhinausgehender Bestätigungen verlangen soweit diese 

für die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau erforderlich sind. Im 

Falle von Satz 2 beginnt die Soll-Frist nach Satz 1 erst nach 

vollständigem Erhalt der Bestätigungen. Die Vorauszahlungen 

sind von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaushaltsordnung vom 

19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1030) geändert wor-

den ist, ausgenommen. Die Auszahlung erfolgt mit schuldbe-

freiender Wirkung für den Bund an das in Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 bezeichnete Kreditinstitut, an dessen Zentralinsti-

tut oder an das nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 benannte Zah-

lungskonto des Lieferanten durch die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau. Ergibt sich aus einer Änderung eines Vorauszahlungs-

antrags eine Überzahlung, hat der Lieferant den Betrag inner-

halb eines Monats nach Aufforderung durch den Beauftragten 

auf das im Rückforderungs-schreiben ausgewiesene Konto zu-

rückzuzahlen. 

Vorauszahlungszeitraums zu erfol-

gen, spätestens jedoch zwei Wochen 

nach Eingang des vollständigen Vo-

rauszahlungs-antrags, bei der Kredit-

anstalt für Wiederaufbau erfolgen, 

sofern der Ergebnisbericht bestätigt, 

dass die Voraussetzungen für eine 

Auszahlung vorliegen. Im Einzelfall 

kann die Kreditanstalt für Wiederauf-

bau vor der Auszahlung von den Lie-

feranten die Abgabe darüber-hinaus-

gehender Bestätigungen verlangen 

soweit sie für die Prüfung der Einhal-

tung der gesetzlichen Vor-schriften 

durch die Kreditanstalt für Wieder-

aufbau erforderlich sind. 

verpflichteten Lieferanten angekom-

men. Andernfalls entstehen Liquiditäts-

lücken.  

  



 

 

§ 34 Endabrechnung des Erstattungsanspruchs und isolierte 

Beantragung einer Erstattung 

   

[…]    

(5) Ergibt sich aus der Endabrechnung nach Absatz 1 Satz 1 

oder aus dem Prüfvermerk nach Absatz 1 Satz 3 oder als Er-

gebnis von Prüfungshandlungen nach Absatz 4 ein Erstattungs-

anspruch in einer Höhe, die die Höhe der von dem Lieferanten 

erhaltenen Vorauszahlungen nach § 33 übersteigt, zahlt die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Aufforderung durch den 

Beauftragten den die erhaltenen Vorauszahlungen überstei-

genden Betrag an den Lieferanten aus. Die Auszahlung erfolgt 

an das in dem Antrag nach § 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 be-

zeichnete Kreditinstitut oder dessen Zentralinstitut oder auf 

das dort benannte Zahlungskonto des Lieferanten mit schuld-

befreiender Wirkung für den Bund. Soweit für die Prüfung der 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Kreditan-

stalt für Wiederaufbau aktualisierte Informationen erforder-

lich sind, findet § 36 Absatz 1 entsprechende Anwendung. 

Diese Zahlungen sind von § 70 Satz 1 und 2 der Bundeshaus-

haltsordnung ausgenommen. Ergibt sich aus der Endabrech-

nung nach Absatz 1 Satz 1 oder aus dem Prüfvermerk nach Ab-

satz 1 Satz 3 oder als Ergebnis von Prüfungshandlungen nach 

Absatz 4, dass die Höhe der von dem Lieferanten erhaltenen 

Vorauszahlungen nach § 33 seinen Erstattungsanspruch über-

steigt, so hat der Lieferant den übersteigenden Betrag inner-

halb eines Monats nach Aufforderung durch den Beauftragten 

( Bei der Auszahlung der Entlastungsbe-

träge sind zahlreiche Regeln aus dem 

Strompreisbremsegesetz (StromPBG) 

und dem Erdgas-Wärme-Preisbremsen-

gesetz (EWPBG) im Zusammenhang mit 

durch den Letztverbraucher bereitge-

stellten Informationen zu berücksichti-

gen. Sowohl StromPBG als auch 

EWPBG sehen in gewissen Fällen Rück-

zahlungen des Entlastungsbetrags vor.  

 

Vorschlag: Rückzahlungen dieser Art 

sollten immer direkt zwischen dem 

Endkunden und der zentralen Stelle 

stattfinden und nicht über den Liefe-

ranten abgewickelt werden, damit das 

mit den Zahlungen der Strom- und Gas-

preisbremse zusammenhängenden 

Kreditrisiko nicht dem Lieferanten auf-

gebürdet wird. Der Lieferant ist nicht in 

der Lage und sollte daher nicht ver-

pflichtet werden, die Richtigkeit der 

 



 

 

auf das in dem Rückforderungsschreiben ausgewiesene Konto 

zurückzuzahlen. 

Angaben des Letztverbrauchers zu 

überprüfen. 

[…]    

[…]    

Teil 4 Bußgeldvorschriften, Verordnungsermächtigung, Evalu-

ierung 

   

§ 38 Bußgeldvorschriften    

[…]    

§ 39 Verordnungsermächtigung    

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung ohne Zustimmung des Bundesrates den zeitlichen An-

wendungsbereich des Teils 2 bis zum 30. April 2024 zu verlän-

gern und die hierfür erforderlichen Bestimmungen zu regeln, 

wobei sie zwischen verschiedenen Gruppen von Letztverbrau-

chern und Kunden unterscheiden kann; insbesondere kann sie 

 Die Verlängerung sollte nicht über den 

31. Dezember 2023 hinaus erfolgen. 

 

[…]    

[…]    

Artikel 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten    

(2) Die Artikel 2 bis 8 treten vorbehaltlich des Absatzes 3 am 

Tag nach der Verkündung in Kraft. 

   

(3) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.    

 


